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Kreis Viersen 
 

667/2021 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 24.11.2021 
Aktenzeichen 03241011290/ha  

gegen 
 

Herrn 
Sharif Ermatov 

Malika Sabirova 21 
TJ- TADSCHIKISTAN 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Emp-
fänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 24.11.2021 
 
Im Auftrag 
 
Handeck 
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668/2021 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 25.11.2021 
Aktenzeichen 03280407010/ha  

gegen 
 

Herrn 
Saif Mani Alsuwaidi 

Rafaah 600 UAQ 
UAE- ARABISCHE EMIRATE 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Emp-
fänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 25.11.2021 
 
Im Auftrag 
 
Handeck 
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669/2021 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 30.11.2021 
Aktenzeichen 03196999689/ze  

gegen 
 

Herrn 
Shuai Du 

No. 81, Group I, Sandao Villagers's Committee 
CHN- CHANGTU COUNTRY TIELING CITY 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Emp-
fänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 30.11.2021 
 
Im Auftrag 
 
Zerres 
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670/2021 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 02.12.2021 
Aktenzeichen 03196933882/le  

gegen 
 

Herrn 
Georg Kaiser 
Bocholt 35 

41334 Nettetal 
 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger offen und kann dort vom 
Empfänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 02.12.2021 
 
Im Auftrag 
 
Lentz 
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671/2021 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 02.12.2021 
Aktenzeichen 03196921175/ha  

gegen 
 

Herrn 
Abdulaziz Alhagbani 

King Abdul Aziz Street 
KSA- RIYADH 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Emp-
fänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird 
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt wird. 
 
Viersen, 02.12.2021 
 
Im Auftrag 
 
Handeck 
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672/2021 Einladung Kreistag 16.12.2021 

 
B E K A N N T M A C H U N G 

 
zur 9. Sitzung des Kreistages 

am Donnerstag, 16.12.2021, 18:00 Uhr 
im Sitzungssaal des Forums Viersen, Rathausmarkt 2, 41747 Viersen 

 

 
Tagesordnung 

 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Neubau Kreisarchiv - aktueller Sachstand 

- Vorlage Nr. 328/2021 - 
 
2. Wahlen zu Ausschüssen und Gremien 

 
2.1. Nachbesetzungsvorschlag der SPD-Kreistagsfraktion 

- Vorlage Nr. 240/2021 - 
 
2.2. Nachbesetzungsvorschläge für die verschiedenen Gremien aufgrund des Amtsantritts 

des zukünftigen Dezernenten Herrn Rainer Röder 
- Vorlage Nr. 321/2021 - 

 
2.3. Nachbesetzung in Gremien des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Nieder-

rhein 
- Vorlage Nr. 326/2021 - 

 
3. Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 02.11.2021; Beschluss der Bestellung 

des Herrn Ricardo Schlief zum ordentlichen Mitglied des Ausschusses für Arbeit, Soziales 
und Senioren des Kreistages Viersen im Wege der Ersatzvornahme 
- Vorlage Nr. 302/2021 - 

 
4. Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses zur Nachbesetzung des Vertreters der 

Verwaltung in der Verbandsversammlung des Naturparks Schwalm-Nette 
- Vorlage Nr. 297/2021 - 

 
5. Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses zur Benennung von Vertretern für den 

Verbandsrat und den Widerspruchsausschuss des Niersverbandes 
- Vorlage Nr. 299/2021 - 

 
6. Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses zur Nachbesetzung des Vertreters der 

Verwaltung in der Verbandsversammlung des Bioabfallverbands Niederrhein 
- Vorlage Nr. 300/2021 - 
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7. Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses zur Besetzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Studieninstitut Niederrhein 
- Vorlage Nr. 301/2021 - 

 
8. Anregung nach § 21 Kreisordnung NRW; 

Anregung zu mehr Artenvielfalt an ländlichen Straßen im Kreis Viersen 
- Vorlage Nr. 238/2021 - 

 
9. Antrag: Soziale Benachteiligung durch Periodenarmut und Diskriminierung menstruie-

render Menschen im Kreis Viersen beseitigen; 
Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/Die PARTEI vom 18.11.2021 
- Vorlage Nr. 327/2021 - 

 
10. Anregung gem. § 21 Kreisordnung NRW hinsichtlich des Aufstellens von Schutzhütten an 

den Radwegen 
- Vorlage Nr. 330/2021 - 

 
11. Tarif für das Rechnungsprüfungsamt 

- Vorlage Nr. 245/2021 - 
 
12. Gesamtabschluss 2018 

- Vorlage Nr. 247/2021 - 
 
13. Jahresabschluss 2019 und Entlastung des Landrates 

- Vorlage Nr. 251/2021 - 
 
14. Allgemeine Jahresprüfung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2019 

- Vorlage Nr. 249/2021 - 
 
15. Jahresabschluss 2020 und Entlastung des Landrates 

- Vorlage Nr. 255/2021 - 
 
16. Allgemeine Jahresprüfung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2020 

- Vorlage Nr. 253/2021 - 
 
17. Gewährung von Mietkostenzuschüssen an selbstständige Kindertagespflegepersonen im 

Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen 
hier: Änderung des Verfahrens 
- Vorlage Nr. 260/2021 - 

 
18. Schaffung von neuen Plätzen für Kinder unter 6 Jahren – Umsetzung des Rechtsanspru-

ches auf einen Betreuungsplatz; 
Vorfinanzierung von Baumaßnahmen zur Schaffung neuer Plätze in Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege bei entsprechender Antragsstellung nach der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kinder-
tageseinrichtungen und Kindertagespflege durch den Kreis Viersen 
- Vorlage Nr. 261/2021 - 
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19. Offene Kinder- und Jugendarbeit: 
Besetzung der Stelle für Mobile Jugendarbeit/Streetwork in Tönisvorst, Ortsteil St.Tönis 
- Vorlage Nr. 264/2021 - 

 
20. Übernahme der Trägerschaft des Notarztdienstes Tönisvorst 

- Vorlage Nr. 257/2021 - 
 
21. Bestellung zweier stellvertretender Kreisbrandmeister 

- Vorlage Nr. 285/2021 - 
 
22. Personalausstattung des Gesundheitsamtes des Kreises Viersen im Zuge des Paktes für 

den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
- Vorlage Nr. 155/2021 - 

 
23. Höhe des jährlichen Personal- und Sachkostenzuschusses für das "Netzwerk Felix" 

- Vorlage Nr. 190/2021 - 
 
24. Einberufung eines Kinder- und Jugendgipfels; 

Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 31.08.2021 
- Vorlage Nr. 236/2021 - 

 
25. Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/Die PARTEI: Konzentrierte Prokrastination 

- Vorlage Nr. 292/2021 - 
 
26. Digitale Infrastruktur - Sachstandsbericht und Ausblick 

- Vorlage Nr. 295/2021 - 
 
27. Aufbau kreisweites LoRaWAN-Netz 

- Vorlage Nr. 293/2021 - 
 
28. Gigabitausbau für unterversorgte Schulstandorte 

- Vorlage Nr. 320/2021 - 
 
29. Übernahme der Aufgaben der Wertstoffsammlung der Stadt Nettetal 

- Vorlage Nr. 305/2021 - 
 
30. Übernahme der Aufgaben der Wertstoffsammlung der Stadt Viersen 

- Vorlage Nr. 306/2021 - 
 
31. Wirtschaftsplan 2022 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen 

- Vorlage Nr. 310/2021 - 
 
32. Bestellung des ersten Betriebsleiters des Abfallbetriebes des Kreises Viersen 

- Vorlage Nr. 322/2021 - 
 
33. Bericht über die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie 

- Vorlage Nr. 313/2021  - 
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34. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen 
- Vorlage Nr. 316/2021  - 

 
35. Mitteilungen des Landrates 

 
36. Anfragen nach § 8 der Geschäftsordnung 

 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
37. Infrastrukturfolgekostenvertrag der EGE 

- Vorlage Nr. 324/2021 - 
 
38. Mitteilungen des Landrates 

 
39. Anfragen nach § 8 der Geschäftsordnung 

 
 
Viersen, 08.12.2021 
 
 
 
D r.  C o e n e n 
Landrat 
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Burggemeinde Brüggen 
 

673/2021 Bodendenkmal lfd. Nr. 3a –Römerstraße- (VIE 078a) 

Änderung und Erweiterung der Eintragung in der Denkmalliste der Burggemeinde 

Brüggen Teil B (Bodendenkmäler) 

 
Hiermit wird gemäß § 3 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen – Denkmalschutzgesetz (DSchG) – vom11. März 1980 (GV. NRW. S. 226/ SGV NRW 224), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), in Kraft getreten am 25. 
November 2016, in Verbindung mit § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. 
NRW.S. 602/ SGV. NRW. 2010), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 934), in Kraft getreten am 25. November 2016 jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung 
bekannt gemacht, dass die bestehende Eintragung des Bodendenkmals in die Denkmalliste, Teil B 
(Bodendenkmäler) der Burggemeinde Brüggen wie folgt geändert und erweitert wurde. 
 
Kurzbezeichnung des Denkmals 
 
Römische Straße Xanten–Heerlen bei Bracht 
 
Lagemäßige Bezeichnung des Denkmals 
 
Gemarkung Bracht 

Flur Flurstück (alle teilweise) 

6 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
41, 42, 43, 44, 48, 51, 53, 54, 55, 
56, 57, 98, 135, 137, 143, 145, 
146, 162 

25 33, 47, 72, 109, 111 

27 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

 
Darstellung der wesentlichen charakteristischen Merkmale des Denkmals 
 
Gut 3 km nordwestlich von Brüggen-Bracht hat sich eine römische Straße auf einer Länge von ca. 
2,4 km im Wald erhalten. Aufgrund des aufwändigen Ausbaus handelt es sich dabei um die Fern-
straße, die von Xanten nach Heerlen führte. Diese Straßenverbindung ist im Itinerarium Antonini ge-
nannt, einem antiken Verzeichnis der wichtigsten römischen Reichsstraßen, das auch römische Sied-
lungen angibt. Bei dem hier beschriebenen Teilstück handelt es sich um die Fortsetzung der Straße 
im Bereich der Stadt Nettetal. Südwestlich der Tongrube setzt sich der Straßendamm auf der Landes-
grenze zu den Niederlanden unter dem heutigen Prinzendijk weiter fort. Dieses Teilstück ist bereits 
in die Denkmalliste eingetragen. Der Straßendamm ist oberirdisch nur noch schwach sichtbar, im mo-
dernen digitalen Geländemodell jedoch gut zu verfolgen. Unterbrechungen zeigen sich nur im Bereich 
von Forstwegen. Im südwestlichen Bereich ist er mit 6,5–11 m Breite eher schmal, während im nord-
östlichen Bereich Breiten bis 22 m gemessen werden. Im Jahr 2015 legte man ca. 100 m nördlich der 



Nr. 46/2021 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 13 

Tongrube einen 23 m langer Such-schnitt durch die Straße an. Bei der Untersuchung konnte festge-
stellt werden, dass sich der eigentliche Straßendamm mit einer Stärke von max. 0,4 m in Form von 
leicht kiesigen Sandschichten erhalten hatte. Weiterhin waren auch beidseitig der Straße Reste von 
Straßengräben mit einer Tiefe von 0,3–0,4 m sichtbar. Die Breite der Straße – ohne die begleitenden 
Gräben – lag bei etwa 10 m. Im Profil wurde darüber hinaus deutlich, dass man vor Beginn der Stra-
ßenbauarbeiten einen Bodenaustausch bis in 0,5 m Tiefe vorgenommen hatte, denn der leicht kiesige 
Sand unterhalb der Straße weist im Gegensatz zu dem Bereich nordwestlich der Straße, wo ganz re-
gulär ein Bodenbildungsprozess mit entsprechender humoser Durchsetzung stattfand, keinen Hu-
musanteil auf. Die geringe Erhaltungshöhe des Straßenkörpers und das Fehlen von verdichteten 
Schichten, die ehemals die Straßenoberfläche dargestellt haben, lassen vermuten, dass das fehlende 
Material in nachrömischer Zeit zwecks Wiederverwendung systematisch abgebaut wurde. Aus der 
Fachliteratur des 19. Jahrhunderts ist bekannt, dass ehemalige römische Straßen am Niederrhein frü-
her gerne als Rohstofflieferanten für Kies und sonstige Steine genutzt wurden. In der Nähe der Straße 
ist mit römischen Siedlungen und Gräbern zu rechnen, wie zwei römische Trümmerstellen und ein 
Brandgrab zeigen. 
 
Denkmalrechtliche Begründung (DB) 
 
Das Bodendenkmal „Römische Straße Xanten–Heerlen bei Bracht“ erfüllt die Voraussetzungen nach 
§ 2 DSchG NRW zum Eintrag als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der geschützten Denkmäler. An 
der Unterschutzstellung besteht ein öffentliches Interesse, weil das Bodendenkmal bedeutend ist für 
die Geschichte des Menschen. Für die Erhaltung liegen wissenschaftliche Gründe vor. 
Als Zeugnis römischer Imperialpolitik ist die erhaltene römische Straße aus militärgeschichtlicher 
Sicht bedeutend für die Geschichte des Menschen. Die römischen Straßen waren von strategischer 
Bedeutung für die Erschließung der niedergermanischen Gebiete, die Vorstöße in die rechtsrheini-
schen Gebiete und bei den Unruhen in der Provinz. Über die gut ausgebauten Straßen konnten grö-
ßere Truppenverbände in kürzester Zeit von einem Ort zum anderen verlegt werden. Des Weiteren 
erfolgten über die gut ausgebauten Straßen ein rascher Nachrichtenaus-tausch und ein reibungsloser 
Warenverkehr zwischen den römischen Städten, Siedlungen und Militärlagern. Neben der Versor-
gung des Militärs war die Straße auch aus wirtschaftlicher Sicht für die zivile Bevölkerung relevant 
und ist damit Zeugnis der Wirtschaftsgeschichte. Über den Warenverkehr auf der befestigten Straße 
wurde die Versorgung der zivilen Bevölkerung sichergestellt. Nicht zuletzt dokumentieren die römi-
schen Straßentrassen eindrucksvoll die kulturellen und sozialen Verhältnisse dieser Zeit. Längs der 
Ausfallstraßen aus den Lagern entwickelten sich einerseits zivile Siedlungen, andererseits bestatteten 
die Römer dort ihre Toten. Die Bedeutung der römischen Straße von Xanten nach Heerlen bei Bracht 
innerhalb des römischen Straßensystems ist an ihrem guten Ausbau ersichtlich. Die Verbindung ist 
auch im Itinerarium Antonini genannt. Zudem ist die Straße im Bereich der Kommunen Brüggen und 
Nettetal auf insgesamt 9,25 km fast lückenlos nachgewiesen, was einer sehr guten Erhaltung ent-
spricht. Für den Erhalt der römischen Straße liegen wissenschaftliche Gründe vor. Die archäologische 
Erforschung römischer Straßen dient der Ergänzung und Präzisierung historischer Zeugnisse. Archäo-
logische Ausgrabungen bieten beispielsweise die Möglichkeit, zu untersuchen, wann und unter wel-
chen technischen Bedingungen die Errichtung einer Straße erfolgte. Dies ist im vorliegenden Fall von 
besonderem Interesse, da die Straße nicht nur im ebenen Gelände angelegt, sondern im südlichen 
Bereich auch in den Boden eingetieft wurde, sodass hier unterschiedliche Techniken des Straßenbaus 
zur Anwendung kamen. Des Weiteren können Ausgrabungen Aufschluss über die Nutzungsdauer so-
wie Instandsetzungsarbeiten geben. Funde, die aus dem Straßendamm geborgen werden, geben Aus-
kunft über die Nutzer, aber auch die Nutzungsdauer und -art der Straße. Der Raum mit Siedlungen, 
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Gräbern und Heiligtümern in unmittelbarer Umgebung der Straße dokumentiert eindrucksvoll die 
kulturellen und sozialen Verhältnisse in römischer Zeit. 
 
Schutzbereich 
Der Schutzbereich umfasst die römische Straße und einen Streifen von 5 m Breite zu beiden Seiten, 
in dem Spuren der Nutzung und von Bauarbeiten und Erneuerungen der Straße zu erwarten sind. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Eintragung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf 
schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so empfiehlt es sich, zwei Abschriften beizufügen. Falls die Frist 
durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, wird dessen Verschulden 
dem Vollmachtgeber zugerechnet. 
 
Brüggen, den 26.11.2021 
 
Der Bürgermeister 
als Untere Denkmalbehörde 
 
gez. 
 
Gellen 
 
Übersichtskarte  

 
  © Land NRW 2021 
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674/2021 Satzung Burggemeinde Brüggen über die Beseitigung von Abwasser 

 
Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Beseitigung von Abwasser  

–Abwasserbeseitigungssatzung- 
vom 30. November 2021 

 
 
Aufgrund der  
 

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen inder Fassung der 
Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. 2020, S. 916) in der jeweils geltenden Fassung, 

 
- der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.06.2021 (BGBl. I 2021, S. 1699 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, 

 
- des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswassergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), 

zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV 
NRW 2021, S. 560 ff., ber. GV NRW 2021, S. 718), in der jeweils geltenden Fassung, 

 
- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602 ff. – im Sat-

zungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur 
Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.), in der jeweils 
geltenden Fassung sowie 

 
- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geän-

dert durch Art. 9 a des Gesetzes vom 30.03.2021 (BGBl. I 2021, S. 448) in der jeweils gültigen 
Fassung, in der jeweils geltenden Fassung;  

 
hat der Rat der Burggemeinde Brüggen am 09.11.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Burggemeinde umfasst unter anderem das Sammeln, Fort-

leiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Burggemeindegebiet 
anfallenden Abwassers, sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. 
Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6  LWG NRW ins-
besondere 

 
1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren Bebaubarkeit 

nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, einen Vorhaben- und Er-
schließungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssatzung begründet 
worden ist, 
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2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Burggemeindegebietes anfal-
lenden Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung eines Bestands- und Betriebs-
plans nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG NRW, 

 
3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen Abwassers sowie die 

Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlamms für seine ord-
nungsgemäße Verwertung oder Beseitigung, 

 
4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für die Abwas-

serbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die Anforderungen des 
§§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG NRW, 

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen Auf-

bereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG 
i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW); hierfür gilt die gesonderte Satzung der Burgge-
meinde über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinklär-
anlagen, abflusslose Gruben) vom 11.11.2021. 

 
6.  die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 47 LWG 

NRW. 
 
(2) Die Burggemeinde stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck 

der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Rückstände die erforderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur 
Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören auch de-
zentrale öffentliche Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser sowie Auf- bzw. Ableitungs-
gräben wie z. B. Straßen- bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestandteil der öffentlichen Abwas-
seranlage gewidmet worden sind. Die öffentlichen, dezentralen und zentralen Abwasseranlagen 
bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  

 
 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, 

Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt die Burggemeinde im 
Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
(4) Die Bezeichnung der männlichen Form (z.B. der Eigentümer) gilt gleichermaßen für die weibliche 

Form. 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG. 
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2. Schmutzwasser: 
Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, gewerblichen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Tro-
ckenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 
Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austreten-
den und gesammelten Flüssigkeiten. 

 
3. Niederschlagswasser: 

Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen aus dem Be-
reich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser. 

 
4. Mischsystem: 

Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt und fortge-
leitet. 

 
5. Trennsystem: 

Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt und fortgelei-
tet. 

 
6. Öffentliche Abwasseranlage: 
 

a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Burggemeinde selbst oder in ihrem 
Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Ab-
wasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseiti-
gung anfallenden Rückstände dienen. 

 
b) Die Grundstücks- und Hausanschlussleitung sowie der Anschlussstutzen an die öffentliche 

Sammelleitung gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 
 

c) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung gehören Kleinkläranlagen und 
abflusslose Gruben, die in der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abfluss-
losen Gruben der Burggemeinde vom 11.11.2021. geregelt ist.  

 
7. Anschlussleitungen: 
 

Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlussleitungen 
und Hausanschlussleitungen verstanden. 

 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Sammelleitung bis 

zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 
 

b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis zu dem 
Gebäude oder dem Ort auf dem Grundstück, wo das Abwasser anfällt. Zu den Hausanschluss-
leitungen gehören auch Leitungen in und unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem 
Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie Einsteigschächte mit Zugang für Personal und 
Inspektionsöffnungen. 

 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 
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Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu entwässernden Ge-
bäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwassers 
auf dem Grundstück dienen (z.B. Abwasserrohre im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie ge-
hören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

 
 
9. Abscheider: 
 

Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider und 
ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage 
durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 

 
10. Anschlussnehmer: 
 

Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an die öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen ist. § 19 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 

11. Indirekteinleiter: 
 

Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG). 

 
12. Grundstück: 
 

Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende Grund-
besitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück 
mehrere bauliche Anlagen, so kann die Burggemeinde für jede dieser Anlagen die Anwendung 
der für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 

 
 

§ 3 
Anschlussrecht 

 
Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Burggemeinde liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Burggemeinde den Anschluss seines Grundstücks 
an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige und 

aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. Dazu muss die öf-
fentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf dem Grundstück ver-
laufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grund-
stücks, wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu einer 
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Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die Burggemeinde kann den An-
schluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträch-
tigt wird. 

 
(2) Die Burggemeinde kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde unter den Vo-

raussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbeseitigungspflicht für das Schmutz-
wasser auf Antrag der Burggemeinde auf den privaten Grundstückseigentümer übertragen hat.  
Dieses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem Anschluss 
verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Burggemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht 

befreit ist und die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten 
übertragen worden ist. 

 
 

§ 5 
Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die Pflicht zur Beseitigung 

des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG NRW dem Eigentümer des Grundstücks obliegt 
oder anderweitig (z.B. § 49 Abs. 3 LWG NRW) einem Dritten zugewiesen ist. 

 
 

§ 6 
Benutzungsrecht 

 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer vorbehaltlich 
der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Bestimmungen für den 
Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das auf seinem Grundstück 
anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht). 
 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Schmutzwasser (§ 54 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 WHG) und Niederschlagswasser (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG) nicht eingeleitet werden, 
die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 

 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden oder gesundheitlich 

beeinträchtigen oder 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhal-

tung gefährden, erschweren oder behindern oder 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern oder 
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5. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen oder verteuern 
oder 

6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheblich stören, 
dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehal-
ten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in der 
Kanalisation führen können; 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen;  
3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere aus 

Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen und gewerblichen 
Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Ein-
leitungsstelle eingeleitet werden; 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersättigung im 
Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbehinderungen führen 
können; 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen sowie 
nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen: 

6. radioaktives Abwasser; 
7. Inhalte von Chemietoiletten, soweit dieses nicht im Einzelfall auf Antrag durch die Gemeinde 

schriftlich zugelassen worden ist, 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizini-

schen Instituten; 
9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche; 
10. Silagewasser; 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z.B. wild abfließendes Wasser 

(§ 37 WHG); 
12. Kühlwasser, soweit dieses nicht im Einzelfall auf Antrag durch die Gemeinde schriftlich zuge-

lassen worden ist, 
13.  Blut aus Schlachtungen; 
14. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freisetzen kann; 
15. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige 

Gas-Luft-Gemisch entstehen können; 
16. Emulsionen von Mineralölprodukten; 
17. Medikamente und pharmazeutische Produkte 
18. Katzenstreu 
19. Abwasser aus Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme, soweit dieses nicht im Einzelfall auf 

Antrag durch die Gemeinde schriftlich zugelassen worden ist, 
20. flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind (§ 55 Abs. 3 WHG), soweit dieses nicht im Einzelfall 

auf Antrag durch die Gemeinde schriftlich zugelassen worden ist, 
21. Einweg-Waschlappen, Einwegwischtücher und sonstige Feuchttücher, die sich nicht zerset-

zen und deshalb in der öffentlichen Abwasseranlage zu Betriebsstörungen z.B. an Pumpwer-
ken führen können. 
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(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn folgende Grenzwerte an der Übergabestelle zur öf-
fentlichen Abwasseranlage nicht überschritten sind: 

 
 Parameter Einheit Grenz-

wert 
Bestimmungs- 
methode 

1. Allgemeine Grenzwerte    

a) Temperatur °C 35 DIN 38 404-4:1976 (DEV C 4)  

b) pH-Wert  6,5-
9,5 

DIN 38 404-5:2009 (DEV C 5) 

c) Absetzbare Stoffe ml/l DIN 38 409-9:1980 (DEV H 9) 
keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkei-
ten bei der Abwasserableitung und -reinigung 
auftreten 

2. Schwerflüchtige lipophile Stoffe 
(u. a. verseifbare Öle und Fette) 

   

a) direkt abscheidbar mg/l 300 Fettabscheideranlagen nach DIN EN 
1825 und DIN 4040-100 
DEV H 56 

b) soweit Menge und Art des Abwas-
sers zu Abscheideranlagen über 
Nenngröße 10 führen 

mg/l 20 EN ISO 9377-2:2000 (DEV H 53) 

3. Kohlenwasserstoffe    

a) Kohlenwasserstoffe, gesamt (soweit 
eine über die Abscheidung von 
Leichtflüssigkeiten hinausgehende 
Entfernung von Kohlenwasserstof-
fen erforderlich ist) 

mg/l 20 DIN EN ISO 9377-2:2001 (DEV H 53) 

b) Polyzyklische aromat. Kohlenwas-
serstoffe (PAK) 

mg/l 0,000
4 

DIN 38407-18:1999 
DIN 38407-39:2011 

c) Lindan mg/l 0,000
5 

DIN 38407-2:1993 

4. organische Verbindungen    

a) absorbierbare organische Halogen-
verbindungen (AOX) 

mg/l 1,0 DIN EN ISO 9562:2005 (DEV H 14) 

b) BTX (Summe Benzol, Totuol, Xylole) mg/l 5 DIN 38407-9:1991 

c) leichtflüchtige halogenierte Kohlen-
wasserstoffe LHKW (Summe) 

mg/l 0,5 DIN EN ISO 10301:1997 (DEV F 4) 

d) Polychlorierte Bi- und Terphenyle 
PCB/PCT 

mg/l 0,000
5 

DIN EN ISO 6468:1997 

e) Chlorbenzole (Summe) mg/l 0,1 DIN EN ISO 6468:1997 

f) Chlorphenole (Summe) mg/l 0,01 DIN EN 12673:1998 

g) Pentachlorphenol mg/l 0,01 DIN EN 12673:1998 

5. Organische halogenfreie Lösemit-
tel als TOC 

   

 Der Richtwert gilt für mit Wasser 
ganz oder teilweise mischbare und 
gemäß OECD 301 biologisch leicht 
abbaubare Lösemittel (entnehmbar 
aus Sicherheitsdatenblatt) 

g/l 10  DIN EN 1484:1997 H 3 
 

6. Metalle und Metalloide    

a) Antimon (Sb) mg/l 0,5 DIN EN ISO 11969:1996 (DEV D 18) 
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DIN 38405-32:2000 (DEV D 32) 
DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 

b) Arsen (As) mg/l 0,5 DIN EN ISO 11969:1996 (DEV D 18) 
DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 
DIN EN ISO 17294-2:2005 (DEV E 29) 

c) Blei (Pb) mg/l 1,0 DIN 38406-6:1998 (DEV E 6) 
DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 
DIN EN ISO 17294-2:2005 (DEV E 29) 

d) Cadmium (Cd) mg/l 0,2 DIN EN ISO 5961:1995 (DEV E 19) 
DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 
DIN EN ISO 17294-2:2005 (DEV E 29) 

e) Chrom (Cr) mg/l 1,0 DIN EN 1233:1996 (DEV E 10) 
DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 
DIN EN ISO 17294-2:2005 (DEV E 29) 

f) Chrom VI (Cr) mg/l 0,2 DIN 38405-24:1987 (DEV D 24) 
DIN EN ISO 10304-3:1997 (DEV D 22) 

g) Cobalt (Co) mg/l 2,0 DIN 38 406-24:1993 (DEV E 24) 
DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 
DIN EN ISO 17294-2:2005 (DEV E 29) 

h) Kupfer (Cu) mg/l 0,7 DIN 38406-7:1991 (DEV E 7) 
DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 
DIN EN ISO 17294-2:2005) (DEV E 29) 

i) Nickel (Ni) mg/l 0,7 DIN 38406-11:1991 (DEV E 11) 
DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22 
DIN EN ISO 17294-2:2005 (DEV E 29) 

j) Quecksilber (Hg) mg/l 0,02 DIN EN 1483:2007 (DEV E 12) 
DIN EN 12338:1998 (DEV E 31) 

k) Zinn (Sn) mg/l 5,0 DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 
DIN EN ISO 17294-2:2005 (DEV E 29) 

l) Silber (Ag) mg/l 0,3 DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 
DIN EN ISO 17294-2:2005 (DEV E 29) 

m) Zink (Zn) mg/l 1,5 DIN 38406-8:2004 (DEV E 8) 
DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 
DIN EN ISO 17294-2:2005 (DEV E 29) 

n) Aluminium (Al) mg/l keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkei-
ten bei der Abwasserableitung und -reinigung 
auftreten 

o) Eisen (Fe) mg/l keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkei-
ten bei der Abwasserableitung und -reinigung 
auftreten 

7. Anorganische Stoffe    

a) Stickstoff aus Ammonium 
(NH4-N) und Ammoniak (NH3-N) 

mg/l 200,0 DIN 38406-5:1983 (DEV E5) 
DIN EN ISO 11732:2005 (DEV E 23) 

b) Stickstoff aus Nitrit (NO2-N) mg/l 10,0 DIN EN 26777:1993 (DEV D 10) 
DIN EN ISO 10304-1:2009 (DEV D 20) 
DIN EN ISO 13395:1996 (DEV D 28) 

c) Cyanide, leicht freisetzbar (Cn) mg/l 0,5 DIN 38405-13:2011 (DEV D13-2) 

d) Sulfat (SO4²-) mg/l 600,0 DIN 38405-5:1985 (DEV D5) 
DIN EN ISO 10304-12009 (DEV D 20) 

e) Sulfid (S²-), leicht freisetzbar mg/l 2,0 DIN 38405-27:1992 (DEV D 27) 

f) Fluorid (F), gelöst mg/l 50,0 DIN 38405-4:1985 (DEV D 4) 
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DIN EN ISO 10304-1:2009 (DEV D20) 

g) Phosphor (P), gesamt mg/l 50,0 DIN EN ISO 6878:2004 (DEV D 11) 
DIN EN ISO 11885:2009 (DEV E 22) 

8. Phenolindex, waserdampflüchtig mg/l 5,0 DIN 38409-16-2:1985 (DEV H16-2) 

9.  Farbstoffe  nur in einer so niedrigen Konzentration, dass 
der Vorfluter nach Einleitung des Ablaufs einer 
mechanisch-biologischen Kläranlage visuell 
nicht gefärbt erscheint 

10.  Spontane Sauerstoffzehrung mg/l 100,0 DIN V 38408-24:1987 (DEV G24) 

11. Nitrifikationshemmung Nitrifikati-
onshem-
mung in % 

< 20 DIN EN ISO 9509:2006 (DEV L38) 

 
Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte einzuhalten, darf 
nicht erfolgen.  
 
(4) Die Burggemeinde kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzentration 

festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine 
Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt.  

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als über die 

Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der Burggemeinde erfolgen. 
 
(6) Ein Benutzungsrecht besteht nicht, soweit die Burggemeinde von der Abwasserbeseitigungs-

pflicht befreit ist. 
 
(7) Die Burggemeinde kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den An-

forderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Härte 
für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegen-
stehen. Im Einzelfall kann die Gemeinde auf Antrag zeitlich befristet und jederzeit widerrufbar 
zulassen, dass Grund-, Drainage- und Kühlwasser und sonsitges Wasser, wie z.B. wild abfließen-
des Wasser (§ 37 WHG) der Abwasseranlage zugeführt wird. Der Indirekteinleiter hat seinem 
Antrag die von der Burggemeinde verlangten Nachweise beizufügen. 

 
(8) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein Abwasser sind, in die öffentliche Abwasseran-

lage besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die zuständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 
3 WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW genehmigt oder nach einer erfolgten Anzeige 
gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW kein Genehmigungsverfahren einleitet. 

 
(9) Die Burggemeinde kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter Verletzung 
der Absätze 1 und 2 erfolgt; 

 
2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht einhält.  
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§ 8 
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel- Heiz- oder Schmieröl sowie fetthal-

tiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in entsprechende Abschei-
der einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dieses jedoch 
nur, wenn die Burggemeinde im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist.  

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Burggemeinde eine Behandlung (Reini-

gung) auf dem Grundstück der Anschlussnehmerin oder des Anschlussnehmers in einer von ihm 
zu errichtenden und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen Behandlungsanlage angeordnet 
werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers für die Gemeinde eine Pflicht 
zur Behandlung nach dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) aus-
löst. Die vorstehende Behandlungspflicht gilt auch für Straßenbaulastträgerinnen oder Straßen-
baulastträger, die das Straßenoberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleiten. 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlachtabwässern aus 

Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit 
einer maximalen Maschenweite von 6 mm geführt werden. 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb müssen den einschlä-

gigen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Burggemeinde kann darüber 
hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider 
stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. Die 
Burggemeinde ist berechtigt, den Inhalt des Abscheiders (Abscheidegut) im Rahmen einer Ersatz-
vornahme zu entsorgen, wenn die Voraussetzungen für eine Entleerung vorliegen und der Grund-
stückseigentümer diese Entleerung unterlässt. 

 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in Übereinstimmung 

mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der öffentlichen Abwasseranlage 
nicht zugeführt werden. 

 
 

§ 9 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, 

sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW an die öffent-
liche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück anfällt (Anschluss-
zwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, das 

gesamte auf seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) 
in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen. 
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(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 Satz 1 LWG NRW 
genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser vorlie-
gen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Burggemeinde nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche Abwas-

ser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und die-
ser zuzuführen. 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach 

§ 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absätze 
2 dieser Satzung.  

 
(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind das Schmutz- und das Niederschlagswasser 

den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage an die 

öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren nach § 13 Absatz 1 
ist durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das Grund-

stück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Bekanntmachung 
oder Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass das Grundstück angeschlos-
sen werden kann. 

 
§ 10 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 
 
(1) Auf Antrag des Grundstückseigentümers befreit die Burggemeinde vom Anschluss- und Benut-

zungszwang für das Schmutzwasser, wenn die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 
LWG NRW durch die zuständige Behörde auf den Grundstückseigentümer ganz oder teilweise 
übertragen worden ist. Die Übertragung ist der Burggemeinde durch den Grundstückseigentü-
mer nachzuweisen. 

 
(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers um Schmutzwassergebüh-

ren zu sparen, begründet keinen Anspruch auf Befreiung. 
 

§ 11 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf dem Grundstück anfallenden Nie-
derschlagswassers, so hat er dieses der Burggemeinde anzuzeigen. Die Burggemeinde stellt ihn 
in diesem Fall unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von der Überlassung 
des verwendeten Niederschlagswassers frei, wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Nie-
derschlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf an den öffentlichen 
Kanal besteht, so dass eine Überschwemmung von Nachbar-Grundstücken durch Niederschlags-
wasser ausgeschlossen werden kann. 
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§ 12 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung und ohne 

technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes Grundstück eine Anschlussleitung, in 
Gebieten mit Trennsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) je eine Anschlussleitung für 
Schmutz- und für Niederschlagswasser herzustellen. Im Trennsystem sind für Schmutzwasser und 
für Niederschlagswasser jeweils getrennte Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen vorzu-
sehen. Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus § 12 Abs. 4 dieser Satzung. Auf Antrag können 
mehrere Anschlussleitungen verlegt werden. Die Burggemeinde kann den Nachweis über den 
ordnungsgemäßen Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des Zustimmungs-
verfahrens nach § 13 dieser Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so gilt 

Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal 

zu schützen. Hierzu hat er Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene (in der Regel die Straßen-
oberkante) funktionstüchtige sowie geeignete Rückstausicherungen gemäß den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik einzubauen. Diese Pflicht zum Einbau einer Rückstausicherung gilt 
für alle Grundstücke, d. h. auch für solche Grundstücke, bei denen in der Vergangenheit noch 
keine Rückstausicherung eingebaut worden ist oder satzungsrechtlich hätte bereits eingebaut 
werden müssen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein und so errichtet und be-
trieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit der 
Anschlussleitung möglich ist.  

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Hausanschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der Grund-

stückseigentümer eine geeignete Inspektionsöffnung auf seinem Grundstück in der Nähe der 
Grundstücksgrenze außerhalb des Gebäudes einzubauen. Bei bestehenden Hausanschlussleitun-
gen ist der Grundstückseigentümer zum nachträglichen Einbau der Inspektionsöffnung verpflich-
tet, wenn er die Hausanschlussleitung erneuert oder verändert. Eine Überbauung oder Bepflan-
zung der Inspektionsöffnung ist unzulässig. 
Die Inspektionsöffnung muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. 
In Ausnahmefällen kann auf Antrag des Grundstückseigentümers von der Errichtung einer In-
spektionsöffnung außerhalb des Gebäudes abgesehen werden. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Grundstücksanschlussleitun-

gen bis zur Inspektionsöffnung sowie die Lage, Ausführung und lichte Weite der Inspektionsöff-
nung bestimmt die Burggemeinde. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung,Veränderung, Beseitigung sowie die laufende Unterhaltung der 

haustechnischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden 
Grundstück führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die Hausanschlussleitung 
ist in Abstimmung mit der Burggemeinde zu erstellen.  
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Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie die laufende Unterhaltung der 
Grundstücksanschlussleitung obliegt der Burggemeinde. Die Burggemeinde macht die dabei ent-
stehenden Kosten über den Kostenersatzanspruch nach §10 KAG NRW gegenüber dem Grund-
stückseigentümer geltend. 
Die Zustands- und Funktionsprüfung gemäß §14 dieser Satzung ist durch den Grundstückeigen-
tümer durchzuführen. 

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwasseran-

lage, so kann die Burggemeinde von dem Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen Ent-
wässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. Die Kosten 
trägt der Grundstückseigentümer. Die Hebeanlage muss so errichtet und betrieben werden, dass 
eine Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung mög-
lich ist. 

 
(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame Anschlussleitung 

entwässert werden. Der Antrag wird insbesondere unter Berücksichtigung der Regelung in § 46 
Abs. 1 Satz 3 LWG NRW dann abgelehnt, wenn die Leitungs-, Benutzungs- und Unterhaltungs-
rechte nicht durch eine im Grundbuch eingetragene entsprechende Grunddienstbarkeit (§ 1018 
BGB) abgesichert worden sind. Der Nachweis der Absicherung durch eine Grunddienstbarkeit ist 
durch einen Auszug aus dem Grundbuch zu führen. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, Neubauten 

errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der 
Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen späteren Anschluss in Abstim-
mung mit der Burggemeinde auf seine Kosten vorzubereiten. 

 
 

§ 13 
Zustimmungsverfahren 

 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustimmung der Burgge-

meinde. Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor der Durchführung der An-
schlussarbeiten zu beantragen. Besteht Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Ab-
wasseranlage, gilt der Antrag mit der Aufforderung der Burggemeinde den Anschluss vorzuneh-
men, als gestellt. Eine Zustimmung wird erst dann erteilt, wenn eine Abnahme des Anschlusses 
durch die Burggemeinde an der offenen Baugrube erfolgt ist. 

 
(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer vier 

Wochen vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Burggemeinde mitzuteilen. Diese si-
chert die Anschlussleitung auf Kosten des Anschlussnehmers. 

 
 

§ 14 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privater Abwasserleitungen gilt die Verordnung zur 

Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO 
Abw NRW). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 LWG NRW so 
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zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseiti-
gung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüber-
lassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Burggemeinde. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 

Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasser-

leitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Nie-
derschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Bo-
denplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektionsöff-
nungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Ab-
wasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die 
in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird. 
 

(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei pri-
vaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. 
Nach § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 7 
SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, 
nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlicher Änderung unverzüglich von Sachkundigen 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionsfähigkeit 
prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich 
im Übrigen aus § 8 Abs. 2 bis § 8 Abs. 5 SüwVO Abw NRW. 

 
(5) Legt die Burggemeinde darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentümer bzw. Erbbaube-
rechtigten durch die Burggemeinde hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- 
und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche gilt, wenn die Burg-
gemeinde Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fortführt.  

 
(6) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen gemäß § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. 
 
(7)  Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW  ist das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung 

in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 zu dokumentieren. Dabei sind 
der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW genannten Anlagen beizufügen. Diese 
Bescheinigung nebst Anlagen ist der Burggemeinde durch den Grundstückseigentümer oder Erb-
bauberechtigten (§ 8 Abs. 1 bzw. Abs. 7 SüwVO Abw NRW) auf Verlangen vorzulegen. 

 
(8) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit ge-

prüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern Prü-
fung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen entspro-
chen haben. 

 
(9) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 

Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 
SüwVO Abw NRW kann die Burggemeinde gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 
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§ 15 
Indirekteinleiter 

 
(1) Bei Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich vom häuslichen Abwasser abweicht, 

sind der Burggemeinde mit dem Antrag nach § 13 Absatz 1 die abwassererzeugenden Betriebs-
vorgänge zu benennen. Bei bestehenden Anschlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Burgge-
meinde Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbe-
handlung des Abwassers zu erteilen. 

 
§ 16 

Abwasseruntersuchungen 
 

(1) Die Burggemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vorneh-
men zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der Probennah-
men. 

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein 

Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt. 
 

 
§ 17 

Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG verpflich-

tet, der Burggemeinde auf Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte 
über Bestand und Zustand der haustechnischen Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung 
zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Burggemeinde unverzüglich zu benach-

richtigen, wenn 
 

1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt wird, 
die auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z.B. Verstop-
fungen von Abwasserleitungen), 

 
2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die den An-

forderungen nach § 7 nicht entsprechen, 
 
3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
 
4. sich die der Mitteilung nach § 15 zugrunde liegenden Daten erheblich ändern oder 
 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes entfallen. 

 
(3) Bedienstete der Burggemeinde und Beauftragte der Burggemeinde mit Berechtigungsausweis 

sind berechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der Er-
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füllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erfor-
derlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten von Grundstücken und 
Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grund-
stücken zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW auch für Anla-
gen zur Ableitung von Abwasser, das der Burggemeinde zu überlassen ist. Die Grundrechte der 
Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit der Person), Art. 13 (Unverletztlichkeit 
der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) sind insbesondere bezogen auf die Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW eingeschränkt. 

 
§ 18 

Haftung 
 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße Benutzung der 

haustechnischen sowie privaten Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sor-
gen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Burggemeinde infolge eines mangelhaften 
Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung der haustechnischen sowie privaten Abwas-
seranlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ent-
stehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Burggemeinde von Ersatzansprüchen Dritter frei-

zustellen. 
 
(3) Die Burggemeinde haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. Sie 

haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen Rückstausiche-
rungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
 

§ 19 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentümer ergeben, gelten 

entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berech-
tigte sowie für die Träger der Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der öffentli-

chen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
 

1. als Nutzungsberechtiger des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW berechtigt oder ver-
pflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende Abwasser abzuleiten 
(also insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) 

 
 oder  

 
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 
 

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
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§ 20 
Finanzierung der öffentlichen Abwasseranlage 

 
Zur Finanzierung der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Burggemeinde Abwasserbeseitigungs-
gebühren, Kanalanschlussbeiträge und Kostenersatz für Grundstücksanschlussleistungen nach Maß-
gabe der hierzu erlassenen Satzungen. 
 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

1. § 7 Absatz 1 und 2  
Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, deren Ein-
leitung oder Einbringung ausgeschlossen ist. 
 

2. § 7 Absatz 3 und 4 
Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsichtlich der Be-
schaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte nicht einhält oder das Ab-
wasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder vermischt. 
 

3. § 7 Absatz 5 
Abwasser ohne Einwilligung der Burggemeinde auf anderen Wegen als über die Anschluss-
leitung eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet. 
 

4. § 8 
Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie fett-
haltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage nicht in entspre-
chende Abscheider einleitet oder Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder 
betreibt oder Abscheidergut nicht in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschrif-
ten entsorgt oder Abscheidergut der öffentlichen Abwasseranlage zuführt. 

 
5. § 9 Absatz 2 

das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet. 
 
6. § 9 Absatz 6 

in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das Niederschlagswasser 
nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt. 

 
7. § 11 

auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne die-
ses der Burggemeinde angezeigt zu haben.  

 
8. §§ 12, Abs. 4, 13 Absatz 4 

die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnungen oder Einsteigschächte nicht frei zugänglich 
hält, 
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9. § 13 Absatz 1 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustimmung der Burgge-
meinde herstellt oder ändert, 

 
10. § 13 Absatz 2 

den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder  
nicht rechtzeitig der Burggemeinde mitteilt, 

 
11. § 14 Absatz 7 Satz 3 

die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung entgegen § 14 Abs. 
7 Satz 3 dieser Satzung nicht vorlegt, wenn die Burggemeinde dies verlangt, 

 
12. § 15  

der Burggemeinde die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig 
benennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Burggemeinde hin keine oder nur eine 
unzureichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall 
und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt, 

 
13. § 17 Absatz 3 

die Bediensteten der Burggemeinde oder die durch die Burggemeinde Beauftragten mit Be-
rechtigungsausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbe-
seitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen Grundstücke zu be-
treten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den 
angeschlossenen Grundstücken gewährt, 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranlage vor-

nimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in einen Bestandteil 
der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Abwasserkanal, einsteigt. 
 

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 123 Abs. 4 LWG NRW mit einer Geld-
buße bis zu 50.000 € geahndet werden. 

 
 

§ 22 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Satzungen der Burggemeinde Brüggen über die Beseitigung von Abwasser –
Abwasserbeseitigungssatzung- vom 03. November 2016 außer Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung über Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Beseitigung von Abwas-
ser –Abwasserbeseitigungssatzung- in der Burggemeinde Brüggen vom 30.11.2021 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Brüggen, 30.11.2021 
 
gez. 
Frank Gellen  
Bürgermeister 
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675/2021 Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Entsorgung von Kleinklär-

anlagen und abflusslosen Gruben vom 30. November 2021 

 
Aufgrund der 
 
- §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
29. September 2020 (GV. NRW. 2020, S. 916) in der jeweils geltenden Fassung, 
 

-   der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung derBekanntma-
chung vom 31.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.06.2021 
(BGBl. I 2021, S. 1699 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,  

 
-   der § 46 Abs. 2 LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, 

S. 926), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 
(GV NRW 2021, S. 560 ff., ber. GV. NRW. 2021, S. 718), in der jeweils geltenden Fassung,  

 
- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602 ff. – im Sat-

zungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Ände-
rung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie 

 
- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geändert 

durch Art. 9 a des Gesetzes vom 30.03.2021 (BGBl. I 2021, S. 448 in der jeweils geltenden Fassung 
 
hat der Rat der Burggemeinde Brüggen am 09.11.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Burggemeinde betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanla-

gen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  
 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben und Klein-

kläranlagen für Schmutzwasser im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG. Betreiber der Grund-
stücksentwässerungsanlage ist der Grundstückseigentümer. Die Grundstücksentwässerungsan-
lage ist gemäß § 60 WHG und § 56 LWG NRW nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln 
der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. 

 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage sowie Abfuhr und Behandlung der Anlagenin-

halte. Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Burggemeinde Dritter als Erfüllungsgehilfen 
bedienen.  

 
(4) Die Bezeichnung der männlichen Form gilt gleichermaßen für die weibliche Form. 
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§ 2 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Burggemeinde liegenden Grundstückes ist als Nutzungsbe-

rechtige/Nutzungsberechtiger des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW vorbehaltlich der 
Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Burggemeinde die Entsorgung einer 
Grundstücksentwässerungsanlage und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und 
Benutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung ausgeschlossen, bei 

denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Klärschlammes auf Antrag der 
Burggemeinde von der zuständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW auf den Nut-
zungsberechtigten des Grundstücks übertragen worden ist. 

 
 

§ 3 
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund seiner 

Inhaltsstoffe, 
 

1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte und Fahr-
zeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet oder gesundheitlich 
beeinträchtigt oder 

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, die Funktionsfä-
higkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder behindert oder 

4. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt oder  
verteuert oder  

5. die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch die Anforderun-
gen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 

 
(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, darf 

nicht erfolgen. 
 

 
§ 4 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist als Nutzungsberechtige/Nutzungsberech-

tiger des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW verpflichtet, die Entsorgung der Grundstück-
sentwässerungsanlage ausschließlich durch die Burggemeinde zuzulassen und den zu entsorgen-
den Inhalt der Burggemeinde zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 

 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfal-

lende häusliche Abwasser.  
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(3) Die Burggemeinde kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in landwirtschaftlichen 
Betrieben anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, wenn 
die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW vorliegen oder die Abwasserbeseiti-
gungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW gegeben sind. Hierzu muss der Grundstücksei-
gentümer nachweisen, dass das Abwasser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten Düngung 
auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich  oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, na-
turschutzrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Bestimmung aufgebracht wird. Der Nach-
weis ist erbracht, wenn der Landwirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutzrechtli-
che und immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Behörden 
vorlegt.  
 
 

§ 5 
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Grundstücksentwässerungsanlage und Zuwegung sind so zu bauen, dass die Grundstücksentwäs-

serungsanlagen durch die von der Burggemeinde oder von beauftragten Dritten eingesetzten 
Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand die Entleerung durchführen können. Die 
Grundstücksentwässerungsanlage muss frei zugänglich sein, der Deckel muss durch eine Person 
zu öffnen sein. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 2 nach Aufforderung der Burgge-

meinde zu beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand zu bringen. 

 
 

§ 6 
Durchführung der Entsorgung 

 
(1) Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem Abfuhrbedarf, mindestens jedoch im zweijährigen 

Abstand zu entsorgen. Ein Abfuhrbedarf ist dann gegeben, wenn der Schlammspeicher der Klein-
kläranlage mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das Nichtvorliegen eines Abfuhrbedarfes ist durch den 
Grundstückseigentümer gegenüber der Burggemeinde mindestens einmal jährlich durch Vorlage 
des Wartungsprotokolls (mit einer integrierten Schlammspiegel-Messung) einer von ihm beauf-
tragten Wartungsfirma nachzuweisen.  
Liegt ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, so wird die Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr ver-
schoben. Nach Ablauf dieses Jahres wird durch die Burggemeinde erneut geprüft, ob ein Abfuhr-
bedarf besteht. Für diese Prüfung hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde erneut ein ak-
tuelles Wartungsprotokoll (mit integrierter Schlammspiegel-Messung) vorzulegen. Darüber hin-
aus hat der Grundstückseigentümer die Entleerung des Inhaltes der Kleinkläranlage rechtzeitig 
mündlich oder schriftlich zu beantragen. 

 
(2) Abflusslose Gruben sind bei Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr zu entleeren. Ein Bedarf liegt 

vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Ist die 
abflusslose Grube mit einer Füllstandsanzeige und einer Warnanlage ausgerüstet, so liegt ein Be-
darf vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 80 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. 
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Der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantra-
gen.  

 
(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die Burggemeinde den 

Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn besondere Umstände eine Entsor-
gung erfordern oder die Voraussetzungen für eine Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf Ent-
sorgung unterbleibt. 

 
(4) Die Burggemeinde bestimmt den genauen Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Entsorgung. 
 
(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer unter Beachtung der Vorgaben in § 5 

Abs. 2 dieser Satzung, die Grundstücksentwässerungsanlage freizulegen und die Zufahrt zu ge-
währleisten.  

 
(6)  Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der Betriebsan-

leitung, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und der wasserrechtlichen Erlaubnis wie-
der in Betrieb zu nehmen. 

 
(7)  Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Burggemeinde über. Die Burg-

gemeinde ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu 
lassen. Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu behandeln. 

 
 

§ 7 
Anmeldung und Auskunftspflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Burggemeinde das Vorhandensein von Kleinkläranlagen und 

abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derartigen Anlage vorhandenen 
baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über § 7 dieser Satzung hinaus der Burggemeinde 

alle zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grundstück, so sind sowohl der bisherige als auch der 

neue Eigentümer verpflichtet, die Burggemeinde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
 
 

§ 8 
Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 

 
(1) Die Burggemeinde hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW die Pflicht, den Klärschlamm aus 

Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LWG NRW das Abwasser aus abflusslosen 
Gruben zu entsorgen. Die Burggemeinde kann hierzu auch Dritte beauftragen (§ 56 Satz 3 WHG). 
Den Bediensteten sowie den Beauftragten der Burggemeinde ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW 
zur Prüfung der Einhaltung der Vorschriften dieser Satzung, ungehinderter Zutritt zu den in Frage 
kommenden Teilen des Grundstücks und der Grundstücksentwässerungsanlage zu gewähren. 
Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch einen von der Burggemeinde ausgestellten 
Dienstausweis auszuweisen. 
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(2) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstücks zum Zwecke der 

Entsorgung gemäß gemäß § 98 LWG NRW zu dulden. 
 
 

§ 9 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser den Grund-

stücksentwässerungsanlagen zuleiten 
 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser pri-

vaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, abflusslose Grube) zuleiten, gilt die 
Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Ab-
wasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 
Abs. 1 LWG NRW, so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass die Anforderungen an 
die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Burggemeinde. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 

Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasser-

leitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Nie-
derschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Bo-
denplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektionsöff-
nungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Ab-
wasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die 
in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei pri-

vaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW 2013. 
Nach § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 7 
SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, 
nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit 
prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich 
im Übrigen aus § 8 Abs. 2 bis Abs. 5 SüwVO Abw NRW 2020. Legt die Burggemeinde darüber 
hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so 
werden die betroffenen Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch die Burgge-
meinde hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 
2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche gilt, wenn die Burggemeinde Satzungen nach altem 
Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fortführt. 

 
(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden.  
 
(6)  Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in 

einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 zu dokumentieren. Dabei sind 
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der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW 2013 genannten Anlagen beizufügen. 
Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Burggemeinde durch den Grundstückseigentümer o-
der Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw NRW) auf Verlangen vorzulegen.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit ge-

prüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern Prü-
fung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen entspro-
chen haben. 

 
(8)  Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 

Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Burggemeinde gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 
nach pflichtgemäßen Ermessen im Einzelfall entscheiden. 

 
§ 10 

Haftung 
 
(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden in Folge mangelhaften Zustandes oder unsach-

gemäßer Benutzung seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. In gleichem Um-
fang hat er die Burggemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schä-
den geltend gemacht werden. 

 
(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht oder nicht 

ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, ist er zum Ersatz verpflichtet. 
 
(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt nicht oder nicht recht-

zeitig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf Schadenser-
satz oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im Übrigen haftet die Burggemeinde im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen. 

 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

 
Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen werden Benutzungsgebühren auf der 
Grundlage der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und 
abflusslosen Gruben in der jeweils gültigen Fassung erhoben. 
 
 

§ 12 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten als Nut-
zungsberechtige/Nutzungsberechtiger des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW geltend entspre-
chend auch für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 8 und 9 ergebenden Pflichten gelten auch für 
jeden schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten als Nutzungsberechtige/Nutzungsberechtiger des 
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Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW, soweit die Pflichten nicht unmittebar an die Grundstücks-
eigentümerin bzw. den Grundstückseigentümer gerichtet sind. 
 
 

 
§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 
b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 
c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 1 entsprechend, 

betreibt oder unterhält oder einer Aufforderung der Burggemeinde nach § 5 Abs. 2 zur Be-
seitigung der Mängel nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 1 und Abs. 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 
e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder die Zufahrt 

nicht gewährleistet, 
f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb nimmt, 
g) seiner Auskunfts- und Mitteilungspflichten nach § 7 nicht nachkommt, 
h) entgegen § 8 Abs. 1 den Zutritt nicht gewährt, 
i) entgegen § 8 Abs. 2 das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht duldet, 
j) die Bescheinigung über die Zustands- und Funktionsprüfung gemäß § 9 Abs. 6 Satz 3 dieser 

Satzung nicht vorlegt, wenn die Burggemeinde dies verlangt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000€ geahndet werden (§ 123 Abs. 4 

LWG NRW). 
 
§ 14 

Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück, im Sinne dieser Satzung, ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusam-
menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf ei-
nem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Burggemeinde für jede dieser Anlagen die 
Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Entsorgung von Kleinkläranlagen 
und abflusslosen Gruben vom 03. November 2016 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben in der 
Burggemeinde Brüggen vom 30.11.2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Brüggen, 30.11.2021 
 
gez. 
Frank Gellen  
Bürgermeister 
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Stadt Kempen 
 

676/2021 Bekanntmachung der Stadt Kempen 

Bebauungsplan Nr. 167 –  Südlich Schmeddersweg- 

Stadtteil  Kempen 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) und 

öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Planungsausschuss der Stadt Kempen hat in seiner Sitzung am 25.11.2021 beschlossen, gemäß § 
2 BauGB den Bebauungsplan Nr. 167 aufzustellen.  
In gleicher Sitzung wurde dem Entwurf des Bebauungsplans einschließlich der Begründung zuge-
stimmt und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB gefasst. 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 167  -Südlich Schmeddersweg- sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Errichtung eines Altenheims (bestehend aus zwei Einzelgebäuden), von betreuten 
Wohnungen für Senioren einschließlich der jeweils erforderlichen Stellplätze und der Verbreiterung 
des Schmedderswegs geschaffen werden. 

Der Planbereich erfasst im Wesentlichen einen Bereich südlich des Schmedderswegs und einen Teil 
des Schmedderswegs. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 167 ist im beigefügten Karten-
ausschnitt kenntlich gemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 167 liegt mit der Begründung inkl. Umweltbericht und den vor-
liegenden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 

20.12.2021 bis einschließlich 28.01.2022 

montags bis mittwochs von    8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von  14.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags von    8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von  14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
sowie freitags von     8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

bei der Stadtverwaltung Kempen, in 47906 Kempen, Buttermarkt 1, Stadtplanungsamt, öffentlich aus.  

Ist das Rathaus zur Eindämmung der Corona-Pandemie für die Öffentlichkeit geschlossen oder nur 
eingeschränkt zugänglich, so kann die Einsichtnahme im Stadtplanungsamt nach vorheriger Termin-
vereinbarung erfolgen. Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten. Eine Terminvereinbarung ist 
telefonisch (02152-917 -3342, -3343, -3344, -3341, 3321, -3320)  oder per E-Mail (rathaus@kem-
pen.de) möglich. 
 
Ferner können die Unterlagen der öffentlichen Auslegung auf der Internetseite der Stadt Kempen 
eingesehen werden und stehen dort zum Download bereit.  
www.kempen.de/de/inhalt/aktuelle-auslagen-und-projektplanungen 
 
Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar:  

 

http://www.kempen.de/de/inhalt/aktuelle-auslagen-und-projektplanungen
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Themenblock  Kurzinhalt  Informationsquelle 

Mensch,  
Gesundheit 

Verkehrslärm, Lärmbelastung 
durch Sport- und Freizeitanla-
gen 

Schalltechnisches Gutachten, 
Begründung, Umweltbericht, 
Stellungnahme  

 Prognose zum Verkehrsauf-
kommen in Varianten, Emp-
fehlung zur Verkehrsabwick-
lung und Erschließung 

Verkehrsuntersuchung 

 Hinweis auf Erdbebenzone 
und Untergrundklasse 

Stellungnahme 

Tiere,  
Pflanzen,  
biologische Vielfalt 

vorkommende Arten und Bio-
toptypen, biologische Vielfalt 

Umweltbericht, Artenschutz-
prüfung 

  Prognose hinsichtlich arten-
schutzrechtlicher Konflikte  

Artenschutzprüfung 

Boden vorkommende Böden, Boden- 
und Grundwasserverhält-
nisse, Versiegelung von Bö-
den 

Umweltbericht, Begründung, 
Gutachten über geotechni-
sche Untersuchungen 

 Informationen zur Bauaus-
führung (bspw. Gründung) 

Gutachten über geotechni-
sche Untersuchungen 

 Hinweis auf Kampfmittel Begründung 

 Ausführungen zu Altlasten Umweltbericht, Begründung, 
Stellungnahme 

Fläche Flächeninanspruchnahme, 
Verlust landwirtschaftlicher 
Nutzflächen  

Begründung 

 Hinweis auf eine großflächige 
Verunreinigung des Grund-
wassers durch Kohlenwasser-
stoffe 

Stellungnahme, Umweltbe-
richt, Begründung 

Wasser Regenwasser, Grundwasser-
neubildung 

Umweltbericht, Begründung 

Hinweis auf großflächige 
Grundwasserverunreinigung 
und daraus resultierender 
Einschränkungen 

Stellungnahme, Umweltbe-
richt, Begründung 

Luft, Klima Klimabezirk, Kaltluftproduk-
tion 

Umweltbericht 

Landschaft Beschreibung Landschaftsbild Umweltbericht 

 Hinweis auf einen geschütz-
ten Landschaftsbestandteil 

Umweltbericht 

Kultur- und Sachgüter Wertung Schmeddersweg als 
Sachgut 

Umweltbericht 
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Während der öffentlichen Auslegung können zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 167 Stellungnah-
men schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der vorgenannten Dienststelle abgegeben wer-
den. Stellungnahmen können darüber hinaus auch per E-Mail z.B. an rathaus@kempen.de gesendet 
werden.   
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB unberücksichtigt bleiben.  

Kempen, den 29.11.2021 
 
In Vertretung 
 
gez. Schröder 
Techn. Beigeordneter 
 

mailto:rathaus@kempen.de
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677/2021 Bekanntmachung der Stadt Kempen 

Bebauungsplan Nr. 165 - Nördlich Schmeddersweg - 

Stadtteil Kempen 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) und 

öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Planungsausschuss der Stadt Kempen hat in seiner Sitzung am 25.11.2021 beschlossen, gemäß § 
2 BauGB den Bebauungsplan Nr. 165 aufzustellen.  

In gleicher Sitzung wurde dem Entwurf des Bebauungsplans einschließlich der Begründung zuge-
stimmt und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB gefasst. 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 165 - Nördlich Schmeddersweg - sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Wiedernutzbarmachung der Flächen im Bereich der heute noch vorhandenen 
Mehrzweckhalle geschaffen werden. Geplant ist in diesem Bereich die Schaffung von Wohnraum in 
Form von Geschosswohnungsbau. Darüber hinaus sollen Nutzungen vorgesehen werden, die der Ver-
sorgung des Gebietes bzw. der unmittelbar angrenzenden Wohngebiete dienen. Weiter ist die Errich-
tung einer Tennishalle geplant. 

Der Planbereich erfasst im Wesentlichen den Bereich nördlich des Schmeddersweges, westlich der 
Berliner Allee im Stadtteil Kempen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 165 ist im beigefüg-
ten Kartenausschnitt kenntlich gemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 165 liegt mit der Begründung und den vorliegenden wesentli-
chen umweltbezogenen Stellungnahmen entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

20.12.2021 bis einschließlich 28.01.2022 

montags bis mittwochs von    8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von  14.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags von    8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von  14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
sowie freitags von     8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

bei der Stadtverwaltung Kempen, in 47906 Kempen, Buttermarkt 1, Stadtplanungsamt, öffentlich aus.  

Ist das Rathaus zur Eindämmung der Corona-Pandemie für die Öffentlichkeit geschlossen oder nur 
eingeschränkt zugänglich, so kann die Einsichtnahme im Stadtplanungsamt nach vorheriger Termin-
vereinbarung erfolgen. Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten. Eine Terminvereinbarung ist 
telefonisch (02152-917 -3344, -3343, -3342, -3341, 3321, -3320)  oder per E-Mail (rathaus@kem-
pen.de) möglich. 

Ferner könne die Unterlagen der öffentlichen Auslegung auf der Internetseite der Stadt Kempen ein-
gesehen werden und stehen dort zum Download bereit.  
www.kempen.de/de/inhalt/aktuelle-auslagen-und-projektplanungen 

Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufgestellt. 

Während der öffentlichen Auslegung können zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 165 Stellungnah-

http://www.kempen.de/de/inhalt/aktuelle-auslagen-und-projektplanungen
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men schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der vorgenannten Dienststelle abgegeben wer-
den. Stellungnahmen können darüber hinaus auch per E-Mail z.B. an rathaus@kempen.de gesendet 
werden.   

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB unberücksichtigt bleiben.  

Kempen, den 29.11.2021 
 
 
In Vertretung 
gez. Schröder 
Techn. Beigeordneter 

 

mailto:rathaus@kempen.de
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Stadt Nettetal 
 

678/2021 Der Jahresabschluss 2018 des NetteBetriebs der Stadt Nettetal wurde 

vom Rat der Stadt Nettetal am 29.06.2021 festgestellt. 

 
Der Jahresabschluss 2018 des NetteBetriebs einschließlich Anhang wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
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Anhang zum Jahresabschluss 2018 des NetteBetriebs der Stadt Nettetal: 
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Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.089.469,78 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Der Jahresabschluss 2018 liegt gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW bis zur Feststellung des folgenden Jah-
resabschlusses zur Einsichtnahme aus. 
 
Die Einsichtnahme kann im NetteBetrieb, Rathaus Lobberich, Zimmer 207, montags – donnerstags in 
der Zeit von 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr erfolgen. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zum Jahresabschluss 2018 des 
NetteBetriebs der Stadt Nettetal wird hiermit gemäß § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung 
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der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 
öffentlich bekanntgemacht. 
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679/2021 Bekanntmachung Tagesordnung Rat 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
zur 7. Sitzung des Rates 
am Mittwoch, 15.12.2021, 18:00 Uhr 
im Seerosensaal, Steegerstraße 38, 41334 Nettetal. 

 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Mitteilungen der Verwaltung 

 
1.1 Mitteilungen der Verwaltung; 

hier: Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Nettetal 
 
2 Beschlüsse aus den Fachausschüssen 

 
2.1 Beschlüsse aus den Fachausschüssen; 

Antrag der CDU-Fraktion zur Ergreifung geeigneter Maßnahmen zwecks Sicherung der 
grundwasserabhängigen Feuchtgebiete und der Trinkwasserversorgung im Schwalm-Nette-
Gebiet sowie Überprüfung des Wassermanagements der Stadt Nettetal 

 
2.2 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen; hier: Antrag der AFD-Fraktion vom 20.05.2021 

zur Initiierung eines Gemeinschaftskonzeptes „Nette Toilette“ 
 
2.3 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen; hier: Antrag der AFD-Fraktion vom 20.05.2021 

auf Durchführung einer Gutscheinaktion zur Stärkung der Nettetaler Gastronomiebetriebe 
und von der Corona-Krise stark betroffenen Geschäfte 

 
2.4 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen; hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 28.05.2021 

auf Prüfung zur Einrichtung von Naturbaden in Nettetal. 
 
2.5 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen; hier: Antrag der WIN-Fraktion vom 17.06.2021 

zur Nutzung gewerblicher und industrieller Dachflächen für Photovoltaik. 
 
2.6 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen; hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grü-

nen vom 21.09.2021 zur   Einführung der Nutzung von Mehrwegbehältnissen auf Märkten 
und die Förderung der Nutzung von Mehrwegbehältnissen in der lokalen Gastronomie. 

 
2.7 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen; hier Antrag der SPD-Fraktion vom 18.04.2021 

auf Einrichtung von WLAN-Hotspots in allen Stadtteilen 
 
2.8 Beschlüsse aus den Fachausschüssen; 

hier: Antrag der CDU-Fraktion auf Prüfung der Einrichtung eines stationären Hospizes in 
Nettetal vom 02.09.2021 
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2.9 Beschlüsse aus den Fachausschüssen; 

hier: Bürgerantrag auf Errichtung eines beidseitigen Parkverbotes auf der Eichendorff-
straße zwischen Garageneinfahrt vor Hausnummer 1 bis zur Einmündung Stettiner Straße 

 
2.10 Beschlüsse aus den Fachausschüssen; 

hier: Bürgerantrag der Schulkonferenz der GGS Lobberich zur Verkehrssituation vor der 
Schule 

 
3 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen 

 
3.1 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen; 

hier: Klimaschutzoffensive in Nettetal - Gemeinsamer Antrag der Ratsfraktionen von CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, WIN und FDP vom 11.08.2021 

 
3.2 Antrag der SPD-Fraktion zum Ausbau des Dachgeschosses der Stadtbücherei 

 
3.3 Antrag der WIN-Fraktion gem. § 4 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Nette-

tal zur Festlegung von Umfangkriterien für die Nach-oder Ersatzpflanzung von Bäumen auf 
städtischen Boden 

 
3.4 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen; 

hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 12.11.2021 auf Aufteilung der Parkbuchten im Industrie-
gebiet Nettetal- West durch Betonquader in einer Testphase von mindestens einem Jahr 

 
4 Ausschuss- und Gremienbesetzungen 

 
4.1 Ausschuss- und Gremienbesetzungen; 

hier: Antrag der CDU-Fraktion auf Ausschussumbesetzungen 
 
4.2 Ausschuss- und Gremienbesetzungen; 

hier: Antrag der FDP-Fraktion auf Ausschussumbesetzung 
 
4.3 Ausschuss- und Gremienbesetzungen; 

hier: Bestellung beratende Mitglieder Jugendhilfeausschuss 
 
4.4 Ausschuss- und Gremienbesetzungen; 

hier: Neubesetzung des Integrationsrates durch Ratsmitglieder 
 
5 Nachkalkulation Gebührenhaushalte 2020 

 
6 Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2022 einschließlich der hierzu erforderlichen 

Änderungssatzungen 
 
7 Korrektur der Nachkalkulation Abwassergebühren 2018 

 
8 Nachkalkulation Abwassergebühren 2020 
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9 Gebührenbedarfsberechnung Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2022 
 
10 11. Änderung der Satzung der Stadt Nettetal über die Erhebung von Abwasserbeseitigungs-

gebühren in der Stadt Nettetal vom 15.12.2011 
 
11 Nachkalkulation für das Friedhofswesen 2020 

 
 
12 Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen 2022 

 
13 6. Änderung der Satzung der Stadt Nettetal über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 

18.12.2015 
 
14 7. Änderung der Satzung der Stadt Nettetal über die Benutzung der Friedhöfe und Bestat-

tungseinrichtungen (Friedhofssatzung) 
 
15 Jahresabschluss 2019 des NetteBetriebes; 

hier: Entlastung des Betriebsausschusses 
 
16 Jahresabschluss 2020 des NetteBetriebes 

 
17 Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2020 und Entlastung 

des Bürgermeisters 
 
18 Gesamtabschluss 2020; 

hier: Einbringung des Entwurfes 
 
19 Haushalt 2022 

 
19.1 Anfragen und Anträge aus den Fraktionen; 

hier: Antrag der SPD-Fraktion zur Aufstockung des Stellenanteils der Gleichstellungsbeauf-
tragten im Stellenplan 2022 

 
19.2 Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2022 

 
19.3 Haushalt 2022 /2023; 

hier: Berechtigung zum Abschluss von Verträgen für das Kulturprogramm 
 
20 LEADER – Region für die neue Förderperiode ab 2023 

Gemeinsame Fortsetzung der Zusammenarbeit der Städte Geldern, Kevelaer, Nettetal und 
Straelen 

 
21 Wirtschaftsplan 2022 für den NetteBetrieb 

 
22 Glasfaseranbindung der Grundschulen 

 
23 Zügigkeit und Ausbau der GGS Breyell am Teilstandort Schaag 
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24 Nochmalige Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre im Gebiet der Stadt 
Nettetal für den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Br-103d „Sanie-
rungsgebiet Stadtteilzentrum Breyell östlich Josefstraße (Neufassung)“ im Stadtteil Breyell 

 
25 Bebauungsplan Br-290 "Südlich Von-Waldois-Straße" 

Aufstellungsbeschluss 
Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach Modell I (ohne Bürgerver-
sammlung) gemäß § 3 (1) BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 

 
26 Aufhebung Bebauungsplan Ka-268 „Feldstraße/Ochsenpfuhl“ und Aufstellung Bebauungs-

plan Ka-268 "Feldstraße/Königspfad" 
1) Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses Ka-268 „Feldstraße/Ochsenpfuhl“ 
2) Aufstellungsbeschluss Ka-268 „Feldstraße/Königspfad“ 
3) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach Modell II (mit Bürger-
versammlung/Bürgerbeteiligungsabende) gemäß § 3 (1) BauGB sowie Beschluss der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger Belange gemäß § 4 (1) BauGB 

 
27 29. Änderung des Flächennutzungsplanes (Bereich Solarpark Kaldenkirchen) 

1) Genehmigungsvorbehalt der Bezirksregierung Düsseldorf gem. § 6 Abs. 2 BauGB 
2) Beschluss 

 
28 Bebauungsplan Ka-287 "Solarpark Kaldenkirchen" 

1) Ergebnis der Offenlage gemäß § 3 (2) BauGB 
2) Satzungsbeschluss 

 
29 Bebauungsplan Sh-291 „Südlich Grundschule Happelter Straße” 

1) Aufstellungsbeschluss 
2) Beschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach Modell I (ohne Bürgerver-
sammlung) gemäß § 3 (1) BauGB sowie Beschluss der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB. 

 
30 Straßen- und Wegekonzept 2022 

 
31 Anfragen von Ratsmitgliedern gem. § 22 der Geschäftsordnung 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
32 Mitteilungen der Verwaltung 

 
33 Beschlüsse aus den Fachausschüssen 

 
34 Grundstücksangelegenheiten 

 
34.1 Verkauf des Bongartzhofes; 

hier: Verkaufsentscheidung nach Abschluss des Interessenbekundungsverfahrens 
 
34.2 Grundstücksangelegenheiten 
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34.3 Grundstücksangelegenheiten 

 
35 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Führungskräfte und Funktionsträger der Frei-

willigen Feuerwehr 
 
36 Anfragen von Ratsmitgliedern gem. § 22 der Geschäftsordnung 

 
Zu der öffentlichen Sitzung hat jedermann Zutritt. 
 
Nettetal, 09.12.2021 
 
gez. Küsters 
Bürgermeister  
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Gemeinde Niederkrüchten 
 

680/2021 Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssat-

zung 2022 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2022 mit den 
dazugehörigen Anlagen kann gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916),  ab dem 15.12.2021 für die Dauer des Bera-
tungsverfahrens (voraussichtlich bis zur Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten am 
08.02.2022) innerhalb der Öffnungszeiten im Rathaus in Niederkrüchten-Elmpt, Laurentiusstraße 19, 
Foyer, eingesehen werden.  
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von vierzehn Ta-
gen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben. Über diese Einwendungen beschließt der 
Rat der Gemeinde Niederkrüchten in öffentlicher Sitzung. 
 
Einwendungen sind schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Bürgermeister in 41372 Nieder-
krüchten, Rathaus, Laurentiusstraße 19, Zimmer 28, zu erheben. 
 
Niederkrüchten, den 02.12.2021 
 
Der Bürgermeister 
gez. Wassong 
 

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13023&vd_back=N685&sg=0&menu=1
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Gemeinde Schwalmtal 
 

681/2021 Bekanntmachung der Gemeinde Schwalmtal über die Aufstellung und 

Auslegung des Flächennutzungsplanes, 13. Änderung „Erweiterung Kranenbachcen-

ter“ 

 
Der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr hat am 30.11.2021 gemäß §§ 2 Abs. 1 und 3 Abs. 2 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) die 
Aufstellung und Auslegung des Flächennutzungsplanes, 13. Änderung "Erweiterung Kranenbachcen-
ter" beschlossen. Zu diesem Flächennutzungsplan gehört eine Begründung. 
 
Das Ziel der Planung besteht darin, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung bzw. Er-
weiterung eines Lebensmitteldiscounters durch Änderung des Flächennutzungsplanes und Änderung 
des bestehenden Bebauungsplanes zu schaffen. Weitere wesentliche Planungsziele bestehen in der 
Wahrung der Stadt- und Regionalverträglichkeit des Vorhabens sowie der Schonung bestehender 
Zentren. 
 
Aufgrund dieser Beschlussfassung erfolgt die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Flächennut-
zungsplanänderung mit Begründung und den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen in der 
Zeit vom 
 

20.12.2021 bis einschließlich 31.01.2022 
 
zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, Fachbereich Planung, Verkehr und 
Umwelt, Markt 20, Zimmer 209, während folgender Dienststunden: 
 
montags von    8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
dienstags und mittwochs von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags von   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
freitags von    8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus ist das Rathaus der Gemeinde Schwalmtal bis auf 
Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Wenn Sie – neben der untenstehenden Möglichkeit 
der Einsichtnahme über das Internet – während der vorstehenden Dienststunden persönlich im Rat-
haus von Ihrem Recht auf Einsichtnahme Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie Frau Grötschel 
(Tel.: 02163 946-174, eMail: mona.groetschel@gemeinde-schwalmtal.de) während der Dienststun-
den zu kontaktieren und einen konkreten Termin zu vereinbaren. Sie wird Sie dann am Haupteingang 
des Rathauses abholen und Ihnen die oben genannten Räumlichkeiten des Rathauses öffnen. Hygie-
nische Mittel, wie beispielsweise Desinfektionsmittel, werden zur Verfügung gestellt. Sollten Sie ohne 
vorherige Terminvereinbarung während der vorstehenden Dienststunden Einsichtnahme begehren, 
bitte ich Sie Frau Grötschel gleichsam unter der vorgenannten Telefonnummer zu kontaktieren. Sie 
wird Ihnen dann die Räumlichkeiten zur Einsichtnahme öffnen. Sollte jedoch zur gleichen Zeit bereits 
eine andere Person Einsicht nehmen, müssten Sie mit Wartezeiten rechnen. 
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Gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB stehen die Unterlagen zu dieser Flächennutzungsplanänderung auf der 
Homepage der Gemeinde Schwalmtal zum Download zur Verfügung.  
(www.schwalmtal.de   aktuelle Bauleitplanverfahren) 
 
Neben dem Entwurf des Flächennutzungsplanes, 13. Änderung „Erweiterung Kranenbachcenter“ und 
der Begründung einschließlich des nach Maßgabe der Anlage 1 zum BauGB u. a. nach den Umwelt-
schutzgütern im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gegliederten Umweltberichts (Mensch, Tiere und 
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter, Wechselwir-
kungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern) liegen folgende umweltbezogenen Informationen 
vor: 
 

Themenblock Umweltinformation / Quelle Kurzinhalt 

Boden Karte der Erdbebenzonen 

und geologischen Unter-

grundklassen der Bundesre-

publik Deutschland 1 : 

350.000, Bundesland Nord-

rhein-Westfalen 

Aussagen zur Erdbebenzone 

Boden Bodenkarte NRW, Blatt 

L4702, Nettetal 

Aussagen zu Bauwerksabdichtungen, zur 

Tragfähigkeit des Bodens, zu Sümpfungs-

maßnahmen und zum Bergbau 

 
Die nachfolgenden umweltbezogenen Gutachten und Beiträge wurden in der Umweltprüfung zum 
Umweltbericht herangezogen: 
 

Themenblock Gutachten / Bericht Kurzinhalt 

Natur und Landschaft Artenschutzrechtliche Vor-

prüfung   

 

Aussagen zur Betroffenheit artenschutz-

rechtlicher Belange: rechtliche Grundla-

gen, Untersuchungsgebiet, planungsrele-

vante Arten, nachgewiesene Vogel- und 

Säugetierarten sowie weitere Tiernach-

weise, Ergebnisse und Analyse 

Lärmimmissionen Schalltechnisches Prognose-

gutachten 

 

 

Berechnungen und Beurteilungen zur 

Verkehrsimmission im Plangebiet sowie 

der Einzelhandelsnutzungen. Vorschläge 

für textliche Festsetzungen im Bebau-

ungsplan  

Boden Bodenuntersuchung Durchführung einer orientierenden Bo-

denuntersuchung  

 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 

http://www.schwalmtal.de/
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§ 4 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind folgende um-
weltbezogenen Stellungnahmen eingegangen: 
 

Themenblock Stellungnahme Kurzinhalt 

 

Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange:  

ländliche Entwicklung und 

Bodenordnung 

 

Bezirksregierung Düsseldorf  

 

Hinweise auf flächensparende und agrar-

strukturverträgliche Ausgleichsmaßnah-

men 

Landschafts- und Natur-

schutz 

Bezirksregierung Düsseldorf Hinweis im Hinblick auf eine weitere Aus-

dehnung von Bauflächen in die Kranen-

bachauen 

Verkehr 

 

Landrat Kreis Viersen 

 

Hinweise zur geschätzten Verkehrszu-

nahme 

Bodenschutz 

 

Landrat Kreis Viersen 

 

Hinweise zur Altlastverdachtsfläche 

Nummer S 78 (250_078) 

wasserrechtliche Belange 

 

Schwalmverband 

 

Hinweise zur Hochwasserentlastung des 

Kranenbachs (verrohrte Gewässer im 

Planbereich) 

 
 
Während der o. a. Auslegungszeit können Stellungnahmen zu dem Entwurf der Flächennutzungs-
planänderung insbesondere schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder elektronisch (info@ge-
meinde-schwalmtal.de) vorgebracht werden. Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der Rat der Ge-
meinde Schwalmtal über die fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen beschließen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Plan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwen-
dungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt. 
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Schwalmtal, den 01.12.2021 
                 
          
 
- gez. Andreas Gisbertz - 
      Bürgermeister 
 
 
  

Abgrenzung Flächennutzungsplan, 13. Änderung „Erweiterung Kranenbachcenter“ 

© Kreis Viersen 2021 
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682/2021 Bekanntmachung der Gemeinde Schwalmtal über die Aufstellung und 

Auslegung des Bebauungsplanes Am/36, 1. Änderung  „Erweiterung Kranenbach-

center“ 

 
Der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr hat am 30.11.2021 gemäß §§ 2 Abs. 1 und 3 Abs. 2 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I 
S. 4147) die Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplanes Am/36, 1. Änderung „Erweiterung 
Kranenbachcenter“ beschlossen. Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begründung. 
 
Das Ziel der Planung besteht darin, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung bzw. Er-
weiterung eines Lebensmitteldiscounters durch Änderung des Flächennutzungsplanes und Änderung 
des bestehenden Bebauungsplanes zu schaffen. Weitere wesentliche Planungsziele bestehen in der 
Wahrung der Stadt- und Regionalverträglichkeit des Vorhabens sowie der Schonung bestehender 
Zentren. 
 
Aufgrund dieser Beschlussfassung erfolgt die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungspla-
nes Am/36, 1. Änderung „Erweiterung Kranenbachcenter“ mit Begründung und den wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit  
 

vom 20.12.2021 bis einschließlich 31.01.2022 
 
zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, Fachbereich Planung, Verkehr und 
Umwelt, Markt 20, Zimmer 209, während folgender Dienststunden: 
 
montags     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
dienstags und mittwochs  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags    von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
freitags     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus ist das Rathaus der Gemeinde Schwalmtal bis auf 
Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Wenn Sie – neben der untenstehenden Möglichkeit 
der Einsichtnahme über das Internet – während der vorstehenden Dienststunden persönlich im Rat-
haus von Ihrem Recht auf Einsichtnahme Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie Frau Grötschel 
(Tel.: 02163 946-174, eMail: mona.groetschel@gemeinde-schwalmtal.de) während der Dienststun-
den zu kontaktieren und einen konkreten Termin zu vereinbaren. Sie wird Sie dann am Haupteingang 
des Rathauses abholen und Ihnen die oben genannten Räumlichkeiten des Rathauses öffnen. Hygie-
nische Mittel, wie beispielsweise Desinfektionsmittel, werden zur Verfügung gestellt. Sollten Sie ohne 
vorherige Terminvereinbarung während der vorstehenden Dienststunden Einsichtnahme begehren, 
bitte ich Sie Frau Grötschel gleichsam unter der vorgenannten Telefonnummer zu kontaktieren. Sie 
wird Ihnen dann die Räumlichkeiten zur Einsichtnahme öffnen. Sollte jedoch zur gleichen Zeit bereits 
eine andere Person Einsicht nehmen, müssten Sie mit Wartezeiten rechnen. 
 
Gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB stehen die Unterlagen zu diesem Bebauungsplan-verfahren auf der Home-
page der Gemeinde Schwalmtal zum Download zur Verfügung.  
(www.schwalmtal.de   aktuelle Bauleitplanverfahren) 

http://www.schwalmtal.de/
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Neben dem Entwurf des Bebauungsplanes Am/36, 1. Änderung „Erweiterung Kranenbachcenter“ und 
der Begründung einschließlich des nach Maßgabe der Anlage 1 zum BauGB u. a. nach den Umwelt-
schutzgütern im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gegliederten Umweltberichts (Mensch, Tiere und 
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter, Wechselwir-
kungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern) liegen folgende umweltbezogenen Informationen 
vor: 
 

Themenblock Umweltinformation / Quelle Kurzinhalt 

Boden Karte der Erdbebenzonen 

und geologischen Unter-

grundklassen der Bundesre-

publik Deutschland 1 : 

350.000, Bundesland Nord-

rhein-Westfalen 

Aussagen zur Erdbebenzone 

Boden Bodenkarte NRW, Blatt 

L4702, Nettetal 

Aussagen zu Bauwerksabdichtungen, zur 

Tragfähigkeit des Bodens, zu Sümpfungs-

maßnahmen und zum Bergbau 

 
Die nachfolgenden umweltbezogenen Gutachten und Beiträge wurden in der Umweltprüfung zum 
Umweltbericht herangezogen: 
 

Themenblock Gutachten / Bericht Kurzinhalt 

Natur und Landschaft Artenschutzrechtliche Vor-

prüfung   

 

Aussagen zur Betroffenheit artenschutz-

rechtlicher Belange: rechtliche Grundla-

gen, Untersuchungsgebiet, planungsrele-

vante Arten, nachgewiesene Vogel- und 

Säugetierarten sowie weitere Tiernach-

weise, Ergebnisse und Analyse 

Lärmimmissionen Schalltechnisches Prognose-

gutachten 

 

 

Berechnungen und Beurteilungen zur 

Verkehrsimmission im Plangebiet sowie 

der Einzelhandelsnutzungen. Vorschläge 

für textliche Festsetzungen im Bebau-

ungsplan  

Boden Bodenuntersuchung Durchführung einer orientierenden Bo-

denuntersuchung  

 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind folgende um-
weltbezogenen Stellungnahmen eingegangen: 
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Themenblock Stellungnahme Kurzinhalt 

 

Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange:  

ländliche Entwicklung und 

Bodenordnung 

 

Bezirksregierung Düsseldorf  

 

Hinweise auf flächensparende und agrar-

strukturverträgliche Ausgleichsmaßnah-

men 

Verkehr 

 

Landrat Kreis Viersen 

 

Hinweise zur geschätzten Verkehrszu-

nahme 

Bodenschutz 

 

Landrat Kreis Viersen 

 

Hinweise zur Altlastverdachtsfläche 

Nummer S 78 (250_078) 

wasserrechtliche Belange 

 

Schwalmverband 

 

Hinweise zur Hochwasserentlastung des 

Kranenbachs (verrohrte Gewässer im 

Planbereich) 

 
Während der o. a. Auslegungszeit können Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes ins-
besondere schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder elektronisch (info@gemeinde-schwalmtal.de) 
vorgebracht werden. Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der Rat der Gemeinde Schwalmtal über 
die fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen beschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Plan unberücksichtigt 
bleiben können. 
 
Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt. 
 

 

Abgrenzung Bebauungsplan Am/36, 1. Änderung „Erweiterung Kranenbachcenter“ 

© Kreis Viersen 2021 
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Schwalmtal, den 01.12.2021 
                          
 
 
- gez. Andreas Gisbertz - 
      Bürgermeister 
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683/2021 Bekanntmachung der Gemeinde Schwalmtal über die Aufstellung und 

Auslegung des Bebauungsplanes Wa/72 „Kulturort Haus Gorissen“ 

 
Der Aussschuss für Planung, Bauen und Verkehr der Gemeinde Schwalmtal hat am 30.11.2021 gemäß 
§ 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I 
S. 4147) die Aufstellung des Bebauungsplanes Wa/72 „Kulturort Haus Gorissen“ beschlossen. Gleich-
zeitig wurde gemäß § 13 a BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 BauGB beschlossen, die Auslegung 
des Bebauungsplanes nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Zu diesem Bebauungsplan gehört eine 
Begründung. 
 
Das Ziel der Planung besteht darin, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Herrichtung und 
den Betrieb von Räumen für Kultur, Kunst und Begegnung und im rückwärtigen Bereich des Haus 
Gorissen die Errichtung eines zwei- bis dreizügigen Kindergartens zu schaffen. Daneben sollen Woh-
nen, Ateliers und nicht störendes Kunstgewerbe im Plangebiet möglich sein.  
 
Aufgrund dieser Beschlussfassung erfolgt die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungspla-
nes Wa/72 „Kulturort Haus Gorissen“ mit Begründung in der Zeit  
 

vom 20.12.2021 bis einschließlich 31.01.2022 
 
zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, Fachbereich Planung, Verkehr und 
Umwelt, Markt 20, Zimmer 210, während folgender Dienststunden: 
 
montags     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
dienstags und mittwochs  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags    von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
freitags     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
 
Zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus ist das Rathaus der Gemeinde Schwalmtal bis auf 
Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Wenn Sie – neben der unten stehenden Möglichkeit 
der Einsichtnahme über das Internet – während der vorstehenden Dienststunden persönlich im Rat-
haus von Ihrem Recht auf Einsichtnahme Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie Frau Gier (Tel.: 
02163 946-126, eMail: marion.gier@gemeinde-schwalmtal.de) während der Dienststunden zu kon-
taktieren und einen konkreten Termin zu vereinbaren. Wir werden Sie dann am Haupteingang des 
Rathauses abholen und Ihnen die oben genannten Räumlichkeiten des Rathauses öffnen. Hygienische 
Mittel, wie beispielsweise Desinfektionsmittel, werden zur Verfügung gestellt. Sollten Sie ohne vor-
herige Terminvereinbarung während der vorstehenden Dienststunden Einsichtnahme begehren, bit-
ten wir Sie uns gleichsam unter einer der vorgenannten Telefonnummern zu kontaktieren. Wir wer-
den Ihnen dann die Räumlichkeiten zur Einsichtnahme öffnen. Sollte jedoch zur gleichen Zeit bereits 
eine andere Person Einsicht nehmen, müssten Sie mit Wartezeiten rechnen. 
 
Gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB stehen die Unterlagen zu diesem Bebauungsplanverfahren auf der Home-
page der Gemeinde Schwalmtal zum Download zur Verfügung.  
(www.schwalmtal.de   aktuelle Bauleitplanverfahren) 
 

http://www.schwalmtal.de/
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Während dieser Zeit können Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes insbesondere 
schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder elektronisch (info@gemeinde-schwalmtal.de) vorge-
bracht werden. Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der Rat der Gemeinde Schwalmtal über die frist-
gemäß vorgebrachten Stellungnahmen beschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Plan unberücksichtigt bleiben 
können.  
 
Der Bebauungsplan Wa/72 „Kulturort Haus Gorissen“ wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a 
Abs. 1 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt. 
 
 

 
 
 
Schwalmtal, den 01.12.2021                           
 
 
- gez. Andreas Gisbertz - 
      Bürgermeister 

  

Abgrenzung Bebauungsplan Wa/72 „Kulturort Haus Gorissen“ 

© Kreis Viersen 2021 
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684/2021 Bekanntmachung der Gemeinde Schwalmtal über die Aufstellung und 

Auslegung des Bebauungsplanes Am/8, 6. Änderung „Gewerbegebiet“ 

 
Der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr der Gemeinde Schwalmtal hat am 30.11.2021 gemäß 
§§ 2 Abs. 1 und 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4147) die Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplanes Am/8, 6. Änderung 
„Gewerbegebiet“ beschlossen. Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begründung. 
 
Das Ziel der Planung besteht darin, die vorhandenen Einzelhandelsbetriebe in ihrem Bestand weiter 
zu sichern, Entwicklungsspielräume zu definieren und konkrete und rechtssichere Regelungen zur Di-
mensionierung der zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente zu treffen. 
 
Aufgrund dieser Beschlussfassung erfolgt die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungspla-
nes Am/8, 6. Änderung „Gewerbegebiet“ mit Begründung und den wesentlichen umweltbezogenen 
Stellungnahmen in der Zeit  
 

vom 20.12.2021 bis einschließlich 31.01.2022 
 
zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, Fachbereich Planung, Verkehr und 
Umwelt, Markt 20, Zimmer 210, während folgender Dienststunden: 
 
montags     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
dienstags und mittwochs  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags    von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
freitags     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus ist das Rathaus der Gemeinde Schwalmtal bis auf 
Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Wenn Sie – neben der untenstehenden Möglichkeit 
der Einsichtnahme über das Internet – während der vorstehenden Dienststunden persönlich im Rat-
haus von Ihrem Recht auf Einsichtnahme Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie Frau Gerhards 
(Tel.: 02163 946-157, eMail: anne.gerhards@gemeinde-schwalmtal.de) während der Dienststunden 
zu kontaktieren und einen konkreten Termin zu vereinbaren. Sie wird Sie dann am Haupteingang des 
Rathauses abholen und Ihnen die oben genannten Räumlichkeiten des Rathauses öffnen. Hygienische 
Mittel, wie beispielsweise Desinfektionsmittel, werden zur Verfügung gestellt. Sollten Sie ohne vor-
herige Terminvereinbarung während der vorstehenden Dienststunden Einsichtnahme begehren, 
bitte ich Sie Frau Grötschel gleichsam unter der vorgenannten Telefonnummer zu kontaktieren. Sie 
wird Ihnen dann die Räumlichkeiten zur Einsichtnahme öffnen. Sollte jedoch zur gleichen Zeit bereits 
eine andere Person Einsicht nehmen, müssten Sie mit Wartezeiten rechnen. 
 
Gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB stehen die Unterlagen zu diesem Bebauungsplan-verfahren auf der Home-
page der Gemeinde Schwalmtal zum Download zur Verfügung.  
(www.schwalmtal.de   aktuelle Bauleitplanverfahren) 
 
Neben dem Entwurf des Bebauungsplanes Am/8, 6. Änderung „Gewerbegebiet“ und der Begründung 
einschließlich des nach Maßgabe der Anlage 1 zum BauGB u. a. nach den Umweltschutzgütern im 
Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gegliederten Umweltberichts (Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, 

http://www.schwalmtal.de/
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Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den 
vorgenannten Schutzgütern) liegen folgende umweltbezogenen Informationen vor: 
 

Themenblock Umweltinformation / Quelle Kurzinhalt 

Boden Karte der Erdbebenzonen und 
geologischen Untergrundklas-
sen der Bundesrepublik 
Deutschland 1 : 350.000, Bun-
desland Nordrhein-Westfalen 

Aussagen zur Erdbebenzone 

Boden Bodenkarte NRW, Blatt 4702 
Nettetal   

Aussagen zu Bauwerksabdichtungen, zur 
Tragfähigkeit des Bodens, zu Sümpfungs-
maßnahmen und zum Bergbau 

Gewässerschutz Wasserschutzgebietsverord-
nung „Lüttelbracht“ vom 
27.07.1995  

geplantes Vorhaben liegt in der Wasser-
schutzzone III B 

 
Die nachfolgenden umweltbezogenen Gutachten und Beiträge wurden in der Umweltprüfung zum 
Umweltbericht herangezogen: 
 

Themenblock Gutachten / Bericht Kurzinhalt 

Natur und Landschaft Artenschutzrechtliche Vor-
prüfung (Stufe I) 

Aussagen zur Betroffenheit artenschutz-
rechtlicher Belange: rechtliche Grundla-
gen, Untersuchungsgebiet, planungsrele-
vante Arten, nachgewiesene Vogel- und 
Säugetierarten sowie weitere Tiernach-
weise, Ergebnisse und Analyse 

 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind folgende um-
weltbezogenen Stellungnahmen eingegangen: 
 
 

Themenblock Stellungnahme Kurzinhalt 

 
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange:  

Gewässerschutz 

 

Bezirksregierung Düsseldorf – 
Dezernat 54 

 

Hinweise hinsichtlich des festgesetzten 
Wasserschutzgebietes „Lüttelbracht“ 
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Natur- und Landschafts-
pflege 

 

Kreis Viersen - Amt für 
Bauen, Landschaft und Pla-
nung 

 

Hinweise zum Artenschutz 

Boden 

 

 

Bezirksregierung Arnsberg 

 

 

Hinweise auf das Braunkohle verliehene 
Bergwerksfeld „Horrem 120“ 

Boden Geologischer Dienst NRW  Hinweise zur Erdbebengefährdung 

Bodenschutz Geologischer Dienst NRW Hinweise zur Verwendung von Mutter-
boden 

 
Während der o. a. Auslegungszeit können Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes ins-
besondere schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder elektronisch (info@gemeinde-schwalmtal.de) 
vorgebracht werden. Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der Rat der Gemeinde Schwalmtal über 
die fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen beschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Plan unberücksichtigt 
bleiben können. 
 
Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt. 
 

 
 
Schwalmtal, den 01.12.2021 
 
- gez. Andreas Gisbertz - 
       Bürgermeister  

Abgrenzung Bebauungsplan Am/8, 
6. Änderung „Gewerbegebiet“ 

© Kreis Viersen 2021 
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685/2021 Bekanntmachung der Gemeinde Schwalmtal über die Aufstellung und 

Auslegung des Bebauungsplanes Wa/22, 4. Änderung „Amerner Straße / Vogels-

rather Weg“ 

 
Der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr der Gemeinde Schwalmtal hat am 30.11.2021 gemäß 
§ 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I 
S. 4147) die Aufstellung des Bebauungsplanes Wa/22, 4. Änderung „Amerner Straße / Vogelsrather 
Weg“ beschlossen. Gleichzeitig wurde gemäß § 13 a BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 BauGB be-
schlossen, die Auslegung des Bebauungsplanes nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Zu diesem Be-
bauungsplan gehört eine Begründung. 
 
Das Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer 
zusätzlichen Flüchtlingsunterkunft am Standort Vogelsrather Weg. Ein weiteres, wesentliches Pla-
nungsziel besteht in der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 
 
Aufgrund dieser Beschlussfassung erfolgt die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungspla-
nes Wa/22, 4. Änderung „Amerner Straße / Vogelsrather Weg“ mit Begründung in der Zeit  
 

vom 20.12.2021 bis einschließlich 31.01.2022 
 
zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, Fachbereich Planung, Verkehr und 
Umwelt, Markt 20, Zimmer 210, während folgender Dienststunden: 
 
montags     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
dienstags und mittwochs  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags    von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  und  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
freitags     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus ist das Rathaus der Gemeinde Schwalmtal bis auf 
Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Wenn Sie – neben der untenstehenden Möglichkeit 
der Einsichtnahme über das Internet – während der vorstehenden Dienststunden persönlich im Rat-
haus von Ihrem Recht auf Einsichtnahme Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie Frau Gerhards 
(Tel.: 02163 946-157, eMail: anne.gerhards@gemeinde-schwalmtal.de) während der Dienststunden 
zu kontaktieren und einen konkreten Termin zu vereinbaren. Sie wird Sie dann am Haupteingang des 
Rathauses abholen und Ihnen die oben genannten Räumlichkeiten des Rathauses öffnen. Hygienische 
Mittel, wie beispielsweise Desinfektionsmittel, werden zur Verfügung gestellt. Sollten Sie ohne vor-
herige Terminvereinbarung während der vorstehenden Dienststunden Einsichtnahme begehren, 
bitte ich Sie Frau Grötschel gleichsam unter der vorgenannten Telefonnummer zu kontaktieren. Sie 
wird Ihnen dann die Räumlichkeiten zur Einsichtnahme öffnen. Sollte jedoch zur gleichen Zeit bereits 
eine andere Person Einsicht nehmen, müssten Sie mit Wartezeiten rechnen. 
 
Gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB stehen die Unterlagen zu diesem Bebauungsplanverfahren auf der Home-
page der Gemeinde Schwalmtal zum Download zur Verfügung.  
(www.schwalmtal.de   aktuelle Bauleitplanverfahren) 
 

http://www.schwalmtal.de/
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Während dieser Zeit können Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes insbesondere 
schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder elektronisch (info@gemeinde-schwalmtal.de) vorge-
bracht werden. Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der Rat der Gemeinde Schwalmtal über die frist-
gemäß vorgebrachten Stellungnahmen beschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Plan unberücksichtigt bleiben 
können.  
 
Der Bebauungsplan Wa/22, 4. Änderung „Amerner Straße / Vogelsrather Weg“ wird im beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13 a Abs. 1 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt. 
 
Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt. 
 
 

 
 
 
 
Schwalmtal, den 01.12.2021                           
 
 
 
- gez. Andreas Gisbertz - 
       Bürgermeister 
 
 
  

Abgrenzung Bebauungsplan Wa/22, 4. Änderung „Amerner Straße / Vogelsrather Weg“ 

© Kreis Viersen 2021 
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686/2021 Bekanntmachung der Gemeinde Schwalmtal über den Satzungsbe-

schluss des Bebauungsplanes Am/38 „Pastorskamp“ 

 
I. Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 
 
Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 04.05.2021 den Bebauungsplan Am/38 „Pastorskamp“ ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) als Satzung beschlossen.  
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Am/38 „Pastorskamp“ wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in Verbindung mit §§ 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. Sep-
tember 2021 (BGBl. I S. 4147) öffentlich bekanntgemacht. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt 
ersichtlich.  
 

 
 
Der Bebauungsplan Am/38 „Pastorskamp“ mit Begründung und einer zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 3 BauGB liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, Fachbereich Planung, 
Verkehr und Umwelt, Markt 20, Zimmer 211, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus. Über den Inhalt des Planes, der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
 

Abgrenzung Bebauungsplan Am/38 „Pastorskamp“ 

© Kreis Viersen 2021 
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II. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
 
Der Bebauungsplan Am/38 „Pastorskamp“ weicht von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
ab. Der Flächennutzungsplan wird daher nach § 13 a Abs. 2 Ziffer 2 BauGB im Wege der Berichtigung 
an die Festsetzungen des Bebauungsplanes Am/38 „Pastorskamp“ angepasst. Dabei wird die bishe-
rige Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft, Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz, 
Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindergarten und Jugendheim und die Dorf-
gebietsfläche aufgehoben und durch eine Darstellung als Wohnbaufläche ersetzt. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Am/38 „Pastorskamp“, Ort und Zeit der Auslegung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB) und der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise:  
 
A)  Es wird darauf hingewiesen, dass Entschädigungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

und Abs. 4 BauGB in den Fällen der §§ 39 bis 42 BauGB Entschädigung verlangen können und 
dass sie die Fälligkeit ihrer Ansprüche durch einen bei dem Entschädigungspflichtigen zu stel-
lenden schriftlichen Antrag auf Entschädigungsleistung herbeiführen können. Entschädi-
gungsansprüche erlöschen, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem der Vermögensnachteil eingetreten ist, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.  

 
B)  Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.  
 

Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes werden  
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und  
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Schwalmtal, Markt 20, 41366 Schwalmtal unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind. 

 
C) Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann  

eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung  
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
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a)  ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren fehlt,  
 

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 

c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet,  
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Schwalmtal vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

 
 
Schwalmtal, den 01.12.2021 
 
 
- gez. Andreas Gisbertz - 
       Bürgermeister 
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Stadt Tönisvorst 
 

687/2021 Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan Tö-85 „Schelthofer Straße/südöstlich Schwimmbad“ 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-

fahren gemäß § 12 BauGB und § 13a BauGB 

Erneuter Satzungsbeschluss 

Der Hauptausschuss der Stadt Tönisvorst, hat in Delegation für den Rat nach § 60 Abs. 2 GO NRW am 
24.03.2021 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan der Innenentwicklung Tö-85 „Schelthofer 
Straße/südöstlich Schwimmbad" gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z.Zt. geltenden Fassung, in Verbin-
dung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW 2023) in der z.Zt. geltenden Fassung, als Satzung beschlossen. 
Der Beschluss wurde am 18.06.2021 bekannt gegeben und der Bebauungsplan damit rechtsverbind-
lich. Zwischenzeitlich sind der Beschluss und die Bebauungsplansatzung aus formalrechtlichen Grün-
den nichtig geworden. 

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 25.11.2021 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan der Innen-
entwicklung Tö-85 „Schelthofer Straße/südöstlich Schwimmbad" gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in 
der z.Zt. geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW 2023) in der z.Zt. gelten-
den Fassung, erneut als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird unter Anwendung des § 214 
Abs. 4 BauGB mit Wirkung vom 18.06.2021 rückwirkend in Kraft gesetzt. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Tö-85 "Schelthofer 
Straße/südöstlich Schwimmbad" ist dem nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt zu entnehmen. 
Maßgeblich für die Abgrenzung ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes. 
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Stadt Viersen 
 

688/2021 Gesamtabschluss 2018 

 
Bekanntmachung 
 
der Feststellung des Gesamtabschlusses der Stadt Viersen zum 31.12.2018 sowie der Entscheidung 
über die Entlastung der Bürgermeisterin der Stadt Viersen. 
 
Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 16.11.2021 den Gesamtabschluss zum 31.12.2018 
gemäß § 116 Abs. 1 Sätze 3 und 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in Verbindung mit § 96 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli.1994 (GV. NW. S. 
666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072) 
festgestellt. 
 

a) Der Gesamtabschluss der Stadt Viersen zum 31.12.2018 wird gemäß § 116 Abs. 1 Sätze 3 
und 4 GO NRW mit einer Bilanzsumme in Höhe von 751.690.641,58 € und einem Jahres-
überschuss in Höhe von 3.741.022,47 € festgestellt. 
 

b) Der Jahresüberschuss in Höhe von 3.741.022,47 € wird gemäß § 116 Abs. 1 Sätze 3 und 4 
GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW der Allgemeinen Rücklage zuge-
führt. 

 
c) Für den Gesamtabschluss 2018 wird der Bürgermeisterin vorbehaltlos Entlastung gemäß 

§ 116 Abs. 1 Sätze 3 und 4 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW erteilt. 
 
Der Gesamtabschluss 2018 ist gemäß § 116 Abs. 1 Sätze 3 und 4 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 
2 Satz 2 GO NRW im Internet unter http://www.viersen.de im Bereich der Publikationen veröffent-
licht und kann dort eingesehen werden. 
 
 
 
Viersen, 19.11.2021 
 
 
 
Die Bürgermeisterin 
gez. 
Anemüller 
 
  

http://www.viersen.de/
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689/2021 Einladung Rat 21.12.2021 

 
 

E I N L A D U N G 
 

 

 
Sitzung: Rat   
Sitzungstag: 21.12.2021   
Sitzungsort: Festhalle Viersen, Hermann-Hülser-Platz 1, 41747 Viersen  
Beginn: 18:00 Uhr   
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
TOP Vorlagen-Nr. Bezeichnung 

 
1.   Bestimmung eines Schriftführers 

 
2.   Einwohnerfragestunde 

 
3.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des 

Rates am 16.11.2021 
 
4.   Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022 

 
5. 2021/3143/FB10/III Übertragung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen im Li-

vestream; hier: Erste Auswertung des Pilotprojektes 
 
6. 2021/3144/FB10/III Bestellung eines beratenden Ausschussmitgliedes gemäß § 58 

Abs. 1 S. 7 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) 

 
7. 2021/3125/FB10/III Umbesetzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung 

und Infrastruktur 
 
8. 2021/3137/FB10/III Umbesetzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit 

 
9. 2021/3147/FB10/III Umbesetzung des Schulausschusses 

 
10. 2021/3024/FB20/I Beteiligungsbericht 2019 
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11. 2021/3130/FB20/I Ausführung des Haushaltsplanes 2021 
hier: Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen nach § 83 GO 
NRW 

 
12. 2021/3114/FB30 Sondernutzung 

 
13. 2021/2959/FB50/II Ausbauplanung der Schulkinderbetreuung in der Primarstufe im 

Schuljahr 2022/2023 
 
14. 2021/3146/FB80/I Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis 

Viersen über die Übertragung von Entsorgungsaufgaben für den 
Teilbereich Bringsystem/Wertstoffhof 

 
15. 2021/3095/FB30 Marktwesen; hier:  

1. Betriebsabrechnungen 2018, 2019 und 2020 
2.  Gebührenbedarfsberechnung 2022 
3.  Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld in der Stadt 
Viersen 

 
16. 2021/3098/FB30 16. Änderungssatzung - Marktsatzung 

 
17. 2021/3119/FB37/I Anpassung der Satzungen für die Leistungen der Feuerwehr 

Viersen 
 
18. 2021/3100/FB37/I Gebührenbedarfsberechnung 2022 und Erläuterungsbericht für 

die kostenrechnende Einrichtung Produkt 02.05.02 - Rettungs-
dienst 

 
19. 2021/3074/FB40/II a) Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrich-

tung Obdachlosenunterkunft für obdachlose Einzelpersonen 
der Stadt  

 Viersen (Produkt 05.01.04) für das Jahr 2022 
b)  Dritte Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung und 

die Gebühren der Obdachlosenunterkunft für obdachlose Ein-
zelpersonen der Stadt Viersen 

 
20. 2021/3092/FB40/II a) Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Ein-

richtung Übergangsheime der Stadt Viersen (Produkt 
05.01.03) für das Jahr 2022 

b)  Dreiunddreißigste Änderungssatzung zur Satzung über die Be-
nutzungsgebühren für die Übergangsheime der Stadt Viersen 

 
21. 2021/3118/FB80/I Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrich-

tung Entwässerung und Abwasserbeseitigung, Produkt 11.01.02, 
für das Jahr 2022 

 
22. 2021/3126/FB80/I 1. Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrich-

tung Abfallwirtschaft (Produkt 11.01.01) für das Jahr 2022 
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2.  Erlass der Fünften Änderungssatzung zur Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die Abfallentsorgung – Abfallgebühren-
satzung - der Stadt Viersen 

 
23. 2021/3127/FB80/I 1.  Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Ein-

richtung Straßenreinigung und Winterwartung, Produkt 
12.01.06, für das Jahr 2022 

2.  Erlass der Neunten Änderungssatzung zur Satzung über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsge-
bühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt 
Viersen 

 
24. 2021/3138/FB80/I Kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe (Produkt 13.02.01) 

1. Betriebsabrechnungsbogen für das Jahr 2020 
2.  Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 

 
25.   Beschlusskontrolle 

 
26.   Verschiedenes 

 
 
 
 
 

Nichtöffentliche Sitzung: 
 
TOP Vorlagen-Nr. Bezeichnung 

 
1.   Genehmigung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung 

des Rates am 16.11.2021 
 
2. 2021/3145/FB20/I Vertragsangelegenheiten 

 
3.   Beschlusskontrolle 

 
4.   Verschiedenes 

 
5. 

 
Mitteilungen aus der nichtöffentlichen Sitzung an Dritte 

 
 
Viersen, den 07.12.2021 
 
gez. 
 
Sabine Anemüller 
Bürgermeisterin 
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Stadt Willich 
 

690/2021 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

 
Das an Herr Daniel Kolatus zuletzt wohnhaft: Meerbuscher Straße 111 in 40670 Meerbusch, z.Zt. un-
bekannten Aufenthalts, gerichtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde vom 
25.11.2021, Geschäftszeichen VLST28072828/0064, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalen Ortsrecht (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 25.11.2021 
  
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Wolfgang Greuel 
Leiter Vollstreckungsbehörde 
 
 
Auskunft erteilt: 
 
Frau Feuerherdt 
Telefon: 02154/949-191 
 

  



Nr. 46/2021 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 104 

691/2021 Lärmaktionsplan, 3. Runde 

hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 47 d Abs. 3 Bundesimmissionsschutzgesetz 

 
Der Planungsausschuss sowie der Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit der Stadt Willich haben 
in ihren Sitzungen am 25.11.2021 jeweils folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit / Der Planungsausschuss nimmt die Ausführungen zum 
Entwurf des Lärmaktionsplanes zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, auf dieser Grundlage die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Beteiligung der Öffent-
lichkeit einzuleiten.“ 
 
Der Lärmaktionsplan wird auf Grundlage der 2002 in Kraft getretenen EU-Umgebungslärmrichtlinie 
(2002/49/EG), die mit den §§ 47 a-f Bundesimmissionsschutzgesetz in nationales Recht umgesetzt 
wurde, erstellt. Ziel dieser Richtlinie ist es, ein gemeinsames Konzept zur Bewertung und Bekämpfung 
von Umgebungslärm zu realisieren, um schädliche Auswirkungen einschließlich Belästigungen durch 
Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu vermindern.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die Beschlüsse werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Entwurf des Lärmaktionsplanes einschließlich der dazugehörigen Lärmkarten liegt in der Zeit von 
 

Freitag, 17.12.2021 – Freitag, 21.01.2022 
(außer 24.12.2021 – 02.01.2022) 

 
im Geschäftsbereich Stadtplanung der Stadt Willich, 
Technisches Rathaus, Rothweg 2, in 47877 Willich 

 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses im Foyer des Erdgeschosses (vor den Räu-
men 015, 016, 017) zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Innerhalb des Gebäudes sind die geltenden 
Corona-Schutzbestimmungen (u.a. Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes) zu beachten.  
 
Zu folgenden Zeiten stehen Ihnen die AnsprechpartnerInnen des Geschäftsbereiches Stadtplanung 
auch vor Ort zur Verfügung:  
Montags bis freitags   von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 
zusätzlich mittwochs von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
und nach telefonischer Terminabstimmung. 
 
Für Rückfragen und persönliche Einzelgespräche zum ausliegenden Entwurf können Sie sich gerne 
telefonisch an den zuständigen Verkehrsplaner Herrn Orth unter 02154-949 272 wenden. 
 
Sollte es im Auslegungszeitraum zu coronabedingten Einschränkungen der Zugänglichkeit zu den 
Dienstgebäuden der Stadt Willich kommen, wird um telefonische Voranmeldung unter der Nummer 
02156-949 256 gebeten.       
 
Der Entwurf des Lärmaktionsplanes ist im genannten Zeitraum zudem ebenfalls im Internet unter  
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https://www.stadt-willich.de/de/bauenundumwelt/laermaktionsplan/ 
 
zur Einsichtnahme eingestellt. Hier können Sie online die gleichen Informationen erhalten.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift bei der o.g. Dienststelle abgegeben werden. Stellungnahmen können darüber hinaus 
auch per E-Mail an stadtplanung@stadt-willich.de gesendet werden. 
 
Über die Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt Willich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Äußerungen bei der Beschlussfassung 
über den Entwurf unberücksichtigt bleiben können. 
 
Willich, 03.12.2021 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Gez. Gregor Nachtwey 
Erster und Technischer Beigeordneter 
  

https://www.stadt-willich.de/de/bauenundumwelt/laermaktionsplan/
mailto:stadtplanung@stadt-willich.de


Nr. 46/2021 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 106 

 

Sonstige 
 

692/2021 Bekanntmachung Auslegungen der Jagdgenossenschaften Schiefbahn 

 
In den Genossenschaftsversammlungen der gemeinschaftlichen Jagdbezirke I und II Schiefbahn in der 
Stadt Willich am 12. und 18. November 2021 wurden beschlossen: 
 
1. Die Jahresrechnungen für das Geschäftsjahr 2021 
2. Die Haushaltspläne und –satzungen für das Geschäftsjahr 2022 
3. Die Jagdpachtverteilungspläne für das Geschäftsjahr 2022 
 
Die vorbezeichneten Unterlagen liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom 10. bis zum 24. Dezember 
2021 einschließlich beim Schriftführer Karl-Heinz Penners, Libellenweg 10, 47877 Willich, zur Einsicht-
nahme aus. Wegen der Coronaeinschränkungen wird um vorherige Terminabstimmung gebeten. 
 
 
Willich - Schiefbahn, den 09. Dezember 2021 
 
 
 

gez. Mertens    gez. Waaden 
                 Vorsitzender des Vorstandes                                     Vorsitzender des Vorstandes 

des Bezirkes I    des Bezirkes II 
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693/2021 Niersverband: Einladung Verbandsversammlung 16.12.2021 

 
36. Sitzung der Verbandsversammlung des Niersverbandes 

Donnerstag, 16. Dezember 2021, 10:00 Uhr, 
Festhalle Stadt Viersen, 

Hermann-Hülser-Platz 1, 41747 Viersen 
 

Tagesordnung 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Verbandsrates, Genehmigung der Tagesordnung 
und Bestellung einer / eines Delegierten zur Mitunterzeichnung der Niederschrift  

2. Genehmigung der Niederschrift über das Umlaufverfahren zur 35. Verbandsversammlung 
vom 17.12.2020 

3. Bericht des Vorsitzenden des Verbandsrates 

4. Ersatzwahlen zum Verbandsrat 

5. Ersatzwahlen zum Widerspruchsausschuss 

6. Bericht der Vorständin 

7. Abnahme des Jahresabschlusses 2020 und Entlastung des Vorstandes / der Vorständin für 
das Wirtschaftsjahr 2020 

8. Aufstellung der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und der Sechsjahres-
übersichten 

9. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022 und Aufstellung der Finanzplanung für die Jahre 
2021 bis 2025 

10. Wahl der Rechnungsprüfer/-innen für das Wirtschaftsjahr 2022 

11. Bestellung der Prüfstelle für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 

12. Verschiedenes 
 
Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige Coronaschutzverordnung. Eine Sit-
zungsteilnahme ist nur bei Einhaltung der 3G-Regel möglich. 
 
Für den Fall, dass die anberaumte Verbandsversammlung nicht beschlussfähig ist, wird bereits 
jetzt zu einer weiteren Sitzung der Verbandsversammlung mit gleicher Tagesordnung eingeladen, 
die um 10:15 Uhr am selben Ort und Tag stattfindet. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ver-
bandsversammlung gemäß § 15 Absatz 4 Sätze 2 und 3 Niersverbandsgesetz in dieser Sitzung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Delegierten beschlussfähig ist. 
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694/2021 Stadtwerke Nettetal GmbH: Jahresabschluss 2020 

 
Bekanntmachung Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Nettetal GmbH 
 
Der Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Nettetal GmbH wurde von der Gesellschafterversammlung 
am 30. November 2021 festgestellt. Der Jahresüberschuss abzüglich aktiver latenter Steuern und 
abzüglich einer Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von 500.000 € wird an die Stadt Nettetal 
ausgeschüttet. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
EversheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf, hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Stadtwerke Nettetal GmbH, Nettetal 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 

Prüfungsurteile 
 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Nettetal GmbH, Nettetal, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Nettetal 
GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
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Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Infor-
mationen umfassen die übrigen Teile des Geschäftsberichts - ohne weitere Querverweise auf externe 
Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses, des geprüften Lageberichts sowie 
unseres Bestätigungsvermerks. 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sons-
tigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine an-
dere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen 
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 
 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren  
 

 bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch darge-
stellt erscheinen. 

 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 



Nr. 46/2021 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 110 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-
richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
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und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme der Gesellschaft abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
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Prüfungsurteile 
 
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2020 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten 
„Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie die als Anlage beigefüg-
ten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – ge-
prüft. 
 

 Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 

 

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen 
die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften 
des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG  und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 

 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätig-
keitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstan-
dards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssiche-
rungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) 
an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 
Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Ver-
treter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vor-
schriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten. 
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Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt 
„Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, 
dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- und 
Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflich-
ten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflich-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
 

 ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben 
und 
 

 ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b 
Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen. 

 
Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der 
unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den 
Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und 
nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. 
 
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsicht-
lich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jewei-
ligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen kön-
nen. 
 
 
Düsseldorf, den 20. August 2021 
 
 EversheimStuible Treuberater GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 

 
 

 Faasch Schellhorn 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Der Jahresabschluss der Stadtwerke Nettetal GmbH zum 31. Dezember 2020 liegt vom 03.01.2022 an 
eine Woche lang während der Dienststunden in der Verwaltung der Stadtwerke Nettetal GmbH 
– Finanzbuchhaltung – Nettetal-Kaldenkirchen, Leuther Straße 25, zur Einsicht offen. Für die 
Einsichtnahme ist eine Anmeldung erforderlich. 
 
Nettetal, den 06. Dezember 2021 
 
Stadtwerke Nettetal GmbH  
Geschäftsführung 
 
gez. Dieling 
gez. Küsters 
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